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Bericht der Geschäftsführung

Liebe Delegierte,

liebe Kreistagsabgeordnete,

im vergangenen Jahr standen in 

diesem Bericht das Migrations-

geschehen und die damit ver-

bundenen Herausforderungen 

für die Kommunen sowie die 

Vereinbarung mit der Landesre-

gierung vom 19. September 

2023 zu finanziellen Themen im 

Mittelpunkt, insbesondere zum 

Bildungsticket und zum Ganz-

tagsausbau. Auf einem Migrati-

onsgipfel konnten aufgrund ei-

nes „Brandbriefs“ der Landrätin, 

der Landräte und der (Ober-)Bürgermeister gemeinsame 

Lösungen für die (Erst-)Aufnahme von Geflüchteten ge-

funden und das Ziel einer Integrationsstrategie vereinbart 

werden.

Beide Themen haben den Landkreistag in der Folgezeit 

weiter beschäftigt – vielleicht mehr als uns lieb gewesen 

wäre. Die mit dem Zuzug von geflüchteten Menschen wei-

ter anwachsenden Aufgaben sind weiterhin eine große 

Herausforderung für die kommunale Ebene: Die vom Land 

im Sommer 2024 präsentierte Integrationsstrategie bleibt 

auf halber Strecke stehen und ist keine Hilfe für die Auf-

gaben vor Ort. Es handelt sich im Wesentlichen um eine 

Zusammenstellung vorhandener Programme und Maß-

nahmen sowie die Beschreibung von Wünschenswertem, 

ohne Verantwortlichkeiten klar zu benennen, ohne den 

erforderlichen finanziellen Rahmen bereitzustellen und 

ohne klare Zeitpläne zu beschreiben. Damit fehlt auch eine 

strategische Zielsetzung des Landes fast vollständig. An-

gesichts der aktuellen finanziellen Situation des Landes 

und der Kommunen ist absehbar, dass zahlreiche gute 

Ansätze der Strategie am Ende nicht realisierbar sein wer-

den. Aus Sicht der Kommunen ist es dringend an der Zeit, 

von den vielen kleinteiligen Förderprogrammen weg zu 

kommen und für eine auskömmliche Grundfinanzierung, 

auch für die Unterbringung und Integration von Geflüch-

teten, zu sorgen. 

Mit einer Vereinbarung zu den finanziellen Folgen des 

Zuzugs von Geflüchteten konnte im Juli 2024 dieses Ziel 

zwar nicht, was die Höhe der bereitgestellten Mittel be-

trifft, aber ansatzweise in Form einer Zusammenführung 

von Programmen realisiert werden: Alle Restmittel aus 

laufenden Programmen (ca. 50 Mio. Euro) werden zu-

sammengeführt und für das Jahr 2024 in Form einer 

Pauschale an die Kommunen ausgekehrt. Auch ab dem 

Jahr 2025 bleibt es bei einer pauschalen Lösung. Die 

vom Bund an die Länder bereitgestellten 7.500 Euro pro 

Geflüchteten (ohne Ukrainerinnen und Ukrainer) wird zu 

90 Prozent (6.750 Euro) an die Kommunen weitergeleitet. 

Diese Mittel reichen nicht annähernd aus, um die kom-

munalen Kosten zu decken, so dass es in den kommen-

den Monaten weiterer Gespräche mit der Landesregie-

rung bedarf. Zum einen ist es zwingend notwendig, dass, 

wenn das Land erneut einen Ukraine-Notkredit für das 

Jahr 2025 beschließt, dieser auch die kommunalen Zu-

satzaufwände für die Versorgung dieser Personengrup-

pe, z. B. für die Kosten der Unterkunft, berücksichtigt. 

Zum anderen kann es eine Entlastung der Ausländerbe-

hörden bringen, wenn das Land das Rückführungsma-

nagement in eine zentrale Landes-Zuständigkeit über-

nimmt und so Ressourcen vor Ort für die Integrations-

aufgabe sowie andere wichtige Aufgaben der Auslän-

derbehörden, z. B. die Beschleunigung von Einbürge-

rungsverfahren, freigesetzt werden können.

Die am 19. September 2023 getroffene Vereinbarung zwi-

schen Landesregierung und Kommunen zu verschiedenen 

Finanzierungsfragen geriet durch das Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts vom 15. November 2023 unter Druck, 

sind doch erhebliche Teile der damaligen Zusagen der 

Landesregierung mit Finanzmitteln hinterlegt, die aus Uk-

raine- bzw. Corona-Notkrediten stammen. Die Mitglieder-

versammlung des Landkreistages hat am 24. November 

2023 daher sehr deutlich gemacht, dass Absprachen zwi-

schen Landesregierung und Kommunalen Landesverbän-

den aus den letzten Jahren, insbesondere im Zusammen-

hang mit den wiederkehrenden verschiedenen Krisen, 

grundsätzlich eingehalten werden müssen. Worum ging 

es konkret: Ein gutes Beispiel ist der mit 150 Mio. Euro 

ausgestattete Fonds „Schule, Klimaschutz und Mobilität“, 

der im Jahr 2020 vereinbart wurde und die kommunale 
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Investitionsfähigkeit mit Blick auf die Folgen der Coro-

na-Krise erhalten sollte. Die Auszahlung erheblicher Mit-

tel, insbesondere für den Ganztagsausbau an Schulen, für 

Radwege, für den ÖPNV und die Mobilitätswende, stand 

zum Zeitpunkt des Urteils noch aus. Hier musste schnell 

für Planungssicherheit gesorgt werden, die auch die Mehr-

jährigkeit der Programme berücksichtigt, also über das 

Jahr 2024 hinaus.

Eine Klärung brachte erst ein Spitzengespräch der 

KLV-Vorsitzenden mit Ministerpräsident Daniel Günther 

am 7. März 2024. Hier wurden die Zusagen, insbesondere 

auch die Zusage, von den Investitionen in die Ganztags-

betreuung an Schulen 85 Prozent, von den Betriebskosten 

75 Prozent zu übernehmen, bestätigt. Auch die Bereitstel-

lung von finanziellen Mitteln für die kommunale Wärme-

wende bleibt ein gutes Signal, auch wenn die Rahmenbe-

dingungen hier bis heute nicht  abschließend definiert 

sind. Die Absprachen mit der Landesregierung können 

aber nur zum Teil die erforderliche Rechtssicherheit ge-

ben: Einerseits sind zum Beispiel beim Ganztagsausbau 

neben den fiskalischen Fragen noch zahlreiche Details zu 

klären. Andererseits gibt es u. a. mit der Umsetzung der 

Ergebnisse der Kita-Evaluation weitere Themen. Und 

schließlich ist der Landeshaushalt insgesamt unter Druck 

geraten – mit der Folge einer strukturellen Einsparnotwen-

digkeit von aufwachsend 200 Mio. Euro jährlich in den 

kommenden Jahren. 

Auch die Bereitstellung von Mitteln an die Kommunen soll 

davon nach Meinung der Landesregierung und der sie 

tragenden Fraktionen betroffen sein. Der Haushaltsent-

wurf liegt mittlerweile vor und bringt – wie zu erwarten – 

auch zusätzliche Belastungen für die kommunale Ebene. 

Am 27./28. Mai und am 6. September 2024 gab es hierzu 

ausführliche Gespräche der KLV-Vorsitzenden mit den 

Mitgliedern des Kabinetts, ohne dass – mit Ausnahme von 

kleinen Fortschritten beim Abbau unnötiger Bürokratie 

und einer Verfahrensabsprache zum Abbau von Förder-

programmen (dazu der nachfolgende Beitrag in diesem 

Geschäftsbericht) – aus kommunaler Sicht relevante Er-

gebnisse erzielt werden konnten. 

Aus Kreissicht sind es vor allem die Kürzungen im ÖPNV 

(rd. 31,7 Mio. Euro bis einschließlich 2030) und beim Stra-

ßen- und Radwegebau (rd. 84 Mio. Euro bis einschließlich 

2030), die unmittelbar eine weitere Belastung der Kreis-

haushalte mit sich bringen. Die Streichung der Landesbe-

teiligung in Höhe von 20,3 Mio. Euro jährlich bei der Städ-

tebauförderung betrifft zwar unmittelbar nur die Gemein-

den und Städte; da das Land aber beabsichtigt, die Lan-

desmittel durch einen Eingriff in den kommunalen Finan-

zausgleich auszugleichen, werden die kommunale Soli-

dargemeinschaft und damit auch die Kreise zusätzlich 

belastet. 

Die Folgen dieser Sparpolitik zulasten der Kommunen 

zeigen sich aktuell im ÖPNV, wo es aufgrund der fehlen-

den Tarifeinigung erneut zu Streiks gekommen ist. Ein gut 

ausgebauter ÖPNV ist jedoch unverzichtbarer Bestandteil 

des Prozesses der Verkehrs- und Mobilitätswende, für den 
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die Kreise stehen. Kürzungen des Landes führen aber nicht 

nur im eigenen Zuständigkeitsbereich zu Angebotsredu-

zierungen im Bahnverkehr, sie führen bei den Kommunen 

zusätzlich zu Kürzungen von Leistungen im Busverkehr 

und bewirken damit eine Verringerung des Angebots. 

Mobilitätsversprechen der Vergangenheit können unter 

diesen Bedingungen nicht mehr eingehalten werden und 

eine echte Verkehrswende wird so nicht gelingen. Das 

Land ist aufgefordert hier nachzusteuern, wenn es seine 

ambitionierten Ziele im Verkehrssektor nicht aufgeben 

will, und die erforderlichen Mittel bereit zu stellen. Es ist 

offensichtlich, dass bei den enormen Kostensteigerungen 

der letzten Jahre eine Dynamisierung der Mittel in Höhe 

von 1,8 Prozent nicht ausreichend ist, und so ist die Strei-

chung dieser Dynamisierung das absolut falsche Signal. 

Schon im Jahr 2023 verzeichneten die Kommunen bun-

desweit ein Defizit von 6,2 Mrd. Euro, für das laufende Jahr 

prognostizieren die kommunalen Bundesverbände eine 

Verdoppelung des Defizits. Für die Zukunft dürfte es nicht 

besser aussehen – insbesondere die Sozialausgaben stei-

gen weiter und belasten auch die kommunalen Haushalte. 

Während auf Bundesebene eine Debatte z. B. um das Bür-

gergeld bereits eingesetzt hat, sind die landes- und kom-

munalseitig, jedenfalls im Vollzug, zu beeinflussenden 

Ausgaben, wie die Eingliederungshilfe oder die Kosten 

der Schulbegleitung, bisher von der Landesregierung 

nicht konsequent in den Blick genommen worden. Bei 

prognostizierten zweistelligen Steigerungsraten müssen 

Maßnahmen zur Dämpfung des Kostenanstiegs, ohne eine 

Absenkung der qualitativen Standards, ernsthaft diskutiert 

und umgesetzt werden. Der Landkreistag hat hier immer 

Bereitschaft signalisiert, insbesondere auch was die Zu-

sammenführung der Unterstützungsstrukturen in der 

Schule zu einer Leistung aus einer Hand betrifft. Hier ist 

die Landesregierung in der Pflicht, in Umsetzung des ei-

genen Koalitionsvertrages ein Konzept zu liefern. 

Bei diesen und anderen Themen ist es unerlässlich als 

Landkreistag beständig und deutlich die Position der elf 

Kreise in Schleswig-Holstein in die Diskussion einzubrin-

gen. Dies ist auch im vergangenen Jahr erfolgreich gewe-

sen, die Durchsetzung unserer Interessen wird angesichts 

der finanziellen Rahmenbedingungen aber sicher schwe-

rer. Dennoch können wir zuversichtlich bleiben: Die Gre-

mien des Landkreistages und die Geschäftsstelle sind 

schlagkräftig und motiviert! Insbesondere auch die, leider 

nicht abreißenden, krisenhaften Entwicklungen der letzten 

Jahre dürften gezeigt haben, dass sich eine effektive In-

teressenvertretung der Kreise auszahlt. Und dies nicht nur 

fiskalisch, sondern vor allem was berechtigte inhaltliche 

Anliegen betrifft. Der im Herbst 2023 gewählte Vorstand 

hat im Berichtszeitraum seine Arbeit aufgenommen und 

Themen, zum Beispiel in Form einer ausführlichen Klau-

surtagung die kommunale Wärmewende und die Rolle 

der Kreise, auf die Agenda gesetzt. Die Geschäftsstelle 

ist nach einjähriger Abwesenheit des stellvertretenden 

Geschäftsführers, die Dank des erheblichen Einsatzes al-

ler Mitarbeitenden der Geschäftsstelle gut kompensiert 

werden konnte, nun wieder in voller Teamstärke am Start 

und bereit für die anstehenden Diskussionen!

Ich bin zuversichtlich, dass es in Schleswig-Holstein dank 

leistungsfähiger Kommunen und motivierter Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in den Kommunen gelingen wird, 

auch künftige Herausforderungen zu meistern. Auch im 

neuen Jahr wird die Geschäftsstelle des Landkreistages 

an diesen und allen anderen Themen weiterarbeiten und 

die Interessen der Kreise, gemeinsam mit Ihnen, effektiv 

vertreten.

Auch im Namen des geschäftsführenden Vorstandes wün-

sche ich Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre und dem 

Einblick in unsere gemeinsame Arbeit. Einen Anspruch 

auf Vollständigkeit hat der Bericht nicht; gestatten Sie je-

der Fachreferentin und jedem Fachreferenten eine per-

sönliche Auswahl und Schwerpunktsetzung.

Herzlichst  

Ihr 
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Kommunalverfassung und Verwaltungsreform
Dr. Sönke E. Schulz

Im letzten Geschäftsbericht wurde berichtet, dass die 

Kommunalen Landdesverbände seit langem im Interesse 

der Steigerung der Handlungsfähigkeit und Attraktivität 

des Ehrenamtes für die Wiedereinführung einer Sperr-

klausel bei Kommunalwahlen, eine Anpassung des Ver-

fahrens zur Sitzverteilung, die Anpassung der Fraktions-

mindeststärke sowie eine Anhebung der Quoren für 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sowie grundsätz-

lich eine erhöhte Verlässlichkeit kommunaler Beschlüsse 

plädieren. Landesregierung und Landesgesetzgeber 

haben allerdings diese Forderungen bisher nur zurück-

haltend in Form einer moderaten Anpassung der Quoren 

bei Bürgerentscheiden und der Anhebung der Fraktions-

mindeststärke bei größeren Vertretungen, insbesondere 

also auch in den Kreistagen, umgesetzt. Das Landesver-

fassungsgericht hat diese Neuregelung in einem Normen-

kontrollverfahren zwar bestätigt und die Klagen von FDP 

und SSW gegen eine entsprechende Neuregelung abge-

wiesen, gleichwohl wurden die Regelungen zum Bürge-

rentscheid aufgrund einer breiten parlamentarischen 

Mehrheit im Wesentlichen wieder auf den vorherigen 

Rechtsstand „zurückgedreht“. Aus Sicht der Kommunalen 

Landesverbänden ist dies einerseits inhaltlich nicht nach-

vollziehbar, andererseits wurden im Zuge der „Verschär-

fung“ umgehend ursprüngliche Konnexitätszusagen aus 

dem Jahre 2014 aufgekündigt. Die Rücknahme dieser 

Aufkündigung und die erneute Bereitstellung von Kon-

nexitätsmitteln im Sinne der Absprachen von 2014 steht 

noch aus. Auch wenn es nicht um große Summen geht, 

werden die Kommunalen Landesverbände hier aus prin-

zipiellen Erwägungen hart bleiben. 

Aber auch grundlegende Fragen der Kommunalverfas-

sung gehören weiterhin auf die Agenda. Aufgrund einer 

Anregung aus der Runde der Kreispräsidentinnen und 

Kreispräsidenten wurde Prof. Christoph Brüning, Inhaber 

des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Verwaltungs-

wissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel, beauftragt, Vorschläge zu einer Weiterentwicklung 

der Kreisordnung, vor allem mit der Zielsetzung einer 

Stärkung des kommunalen Ehrenamtes zu entwickeln. 

Insbesondere Vorschläge, die das Verhältnis der Organe 

zueinander betreffen, sollen zunächst innerhalb der Gre-

mien des Landkreistages erörtert werden. Demgegen-

über dürften die Empfehlungen zum Wahlrecht und zu 

den Bürgerbegehren auf breite Zustimmung im Verband 

stoßen. Hier wird der Landkreistag zeitnah Forderungen 

formulieren: Dies gilt für die Einführung einer Sperrklau-

sel mit Ersatz- bzw. Hilfsstimme, und die Verringerung 

der gesetzlichen Anzahl der Kreistagsabgeordneten oder 

Vergrößerung der Wahlbezirke und dadurch Verringerung 

der Direktkandidaten sowie die Erweiterung des Katalogs 

unzulässiger Gegenstände, die Erhöhung des Quorums 

bei Bürgerbegehren und -entscheiden und die Untersa-

gung kassatorischer Bürgerbegehren und -entscheide.

Vor einigen Wochen ist nun endlich ein Gesetzentwurf 

zur Änderung der Gemeinde- sowie der Kreisordnung 

seitens der regierungstragenden Fraktionen vorgelegt 

worden, der es den Kreisen künftig ermöglicht, zunächst 

durch Hauptsatzung die Durchführung hybrider Sitzun-

gen des Kreistages und der Ausschüsse zuzulassen. Ab 

2027 soll der Satzungsvorbehalt entfallen, so dass in allen 

Kreisen entsprechende Sitzungen vorzusehen sind, sofern 

die technischen Voraussetzungen hergestellt werden 

können. Der Gesetzentwurf wird jetzt – rechtlich und hin-

sichtlich der faktischen Auswirkungen – zu analysieren 

sein. Trotz einzelner Details, die man durchaus kritisch 

sehen kann, ist es vor allem wichtig, schnell Rechts- und 

Planungssicherheit in diesem, für das kommunale Ehren-

amt so wichtigen Thema, zu schaffen. Die Verständigung 

zwischen den Fraktionen hat offenbar deutlich mehr als 

ein Jahr gebraucht … Zeit, die man in eine Diskussion vor 

Ort und die Schaffung sachgerechter Lösungen in Aus-

übung der Selbstverwaltungsrechte der kommunalen 

Vertretungskörperschaften hätte investieren können.

Neben den Plänen zur Haushaltskonsolidierung standen 

in den Spitzengesprächen der Vorsitzenden der Kommu-

nalen Landesverbände und der Landesregierung auch 

die Themen „Entbürokratisierung, Flexibilisierung und 

Aufgabenabbau“ auf der Agenda. Angesichts des dro-

henden Fach- und Personalmangels in der öffentlichen 

Verwaltung, bedarf es hier mutiger Schritte, auch im Sin-

ne einer Absenkung „liebgewonnener“ Standards. Es 

konnten Verständigungen zur Entbürokratisierung, zum 

Abbau von Förderprogrammen zugunsten von pauscha-

len Zuweisungen und über Erleichterungen im kommu-
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nalen Haushaltsrecht erzielt werden, die aber keinesfalls 

eine Kompensation für die finanziellen Eingriffe im Rah-

men der Haushaltskonsolidierung darstellen.

Auch wenn es sich nur um einen ersten Schritt handelt 

und ein weiteres Verfahren vereinbart wurde, sind die 

Ergebnisse gleichwohl zu begrüßen:

• Entbürokratisierung: Eine gemeinsam verständigte 

Liste beinhaltet zunächst 63 Maßnahmen, die zum Teil 

unmittelbar – gesetzlich oder untergesetzlich – umge-

setzt werden sollen. Vielfach handelt es sich um Detail-

regelungen, die nur wenig Entlastung bringen. Zu eini-

gen Themen wurde noch keine Einigung erzielt: Dies 

betrifft aus kreislicher Sicht z. B. eine Entlastung für den 

Öffentlichen Gesundheitsdienst oder für die Auslän-

derbehörden, indem nach den Vorstellungen der KLV 

die Rückführungen künftig zentral vom Land in eigener 

Zuständigkeit organisiert werden.

Aus Sicht der KLV handelt es sich ohnehin nur um einen 

Auftakt; neben dem Abbau bestehender bürokratischer 

Lasten muss in Zukunft darauf geachtet werden, dass 

nicht an anderer Stelle (aktuelles Beispiel: Novelle des 

EWKG) neue Aufgaben, Dokumentations- und Berichts-

pflichten etc. aufgebaut werden. 

Positiv ist hervorzuheben, dass es gelungen ist, die sog. 

„baufachliche Prüfung“ (ZBau) bei Förderprogrammen 

zugunsten der Kommunen deutlich einzuschränken. Bei 

reiner Landesförderung entfällt diese zukünftig voll-

ständig; bei Fördermitteln des Bundes ist die GMSH 

erst bei einer Gesamtförderung von über 6 Mio. Euro 

einzubinden. Unterhalb dieses Schwellenwertes bleiben 

die Kreise zwar grundsätzlich zuständig; es wurden aber 

auch die Schwellenwerte für die Erleichterungen auf 6 

Mio. Euro angehoben. Damit entfällt auch hier die bau-

fachliche Prüfung, wenn die Bauunterlagen von einer 

Ingenieurin, einem Ingenieur oder Fachpersonal der 

Gemeinde erstellt wurden. Dies bedeutet, dass es un-

terhalb von 6 Mio. Euro Fördersumme im Regelfall kei-

ne Prüfung mehr geben wird. Die Details sollen in ent-

sprechenden Änderungen der Verwaltungsvorschriften 

bis Ende des Jahres ausgearbeitet werden – im An-

schluss gilt es, auch in den eigenen Verwaltungen sicher- 

zustellen, dass mit dem Wegfall der Prüfungen tatsäch-

lich auch Entlastungen vor Ort eintreten.

• Abbau von Förderprogrammen: Die Neuordnung der 

Finanzströme ist eine mittelfristige gemeinsame Auf-

gabe von Land und Kommunen. Sie dient dem Ziel, die 

Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen zu 

vereinfachen, die Mittelverteilung möglichst zu pau-

schalieren und Verwaltungsaufwand zu verringern. Zu 

diesem Zweck sollen auf Basis einer Analyse der Ist-Zu-

weisungen und der letzten Jahre diejenigen Zuweisun-

gen ermittelt werden, die in die Schlüsselzuweisungen 

im FAG überführt werden können. Für alle Finanzströ-

me, bei denen das nicht möglich ist, ist eine anderwei-

tige pauschale Zuweisung innerhalb oder außerhalb 

des FAG angestrebt. Jedenfalls sollen aber möglichst 

umfassende Vereinfachungen der Zuweisungsverfahren 

geprüft und umgesetzt werden; für Zuweisungen nach 

dem FAG, auch im Rahmen von Vorwegabzügen soll 

klargestellt werden, dass die haushaltsrechtlichen An-

forderungen an eine Förderung nicht unmittelbar gel-

ten. In einem ersten Schritt sollen voraussichtlich die 

Fördermittel nach dem GVFG (Straßenbau, ÖPNV und 

Radwegebau) in eine pauschale Verteilung überführt 

werden. Aus Sicht des Landkreistages eignen sich auch 

die Mittel zur Finanzierung des ÖPNV für eine solche 

pauschale Zuweisung, so wie es z. B. auch bei der 

Flüchtlingsfinanzierung gelungen ist, kleinteilige Pro-

gramme durch pauschale Lösungen zu ersetzen.

• Haushaltsrecht: Auf die herausfordernde Haushaltsla-

ge soll aktuell und zukünftig „maximal flexibel und kom-

munalfreundlich“ reagiert werden und es sollen Mög-

lichkeiten des Kommunalhaushaltsrechts genutzt wer-

den. Die dazu mit der Landesregierung verabredeten 

Maßnahmen bringen in gewissen Bereichen zwar Er-

leichterungen, verschaffen den Kommunen im Ergebnis 

aber keine zusätzlichen finanziellen Spielräume. Insbe-

sondere die Möglichkeit, eine pauschale Minderausga-

be von 2 Prozent in den Haushalt einzuplanen, dürfte 

geeignet sein, zukünftig Planung und Ergebnis anein-

ander anzunähern.
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Wirtschaft, Verkehr und Europa
Dr. Sönke E. Schulz

Mobilitätswende und ÖPNV waren Themen, die im ver-

gangenen Jahr im Mittelpunkt standen. Teil einer Verein-

barung mit der Landesregierung im Herbst 2023 war auch 

die Bereitstellung von zusätzlichen finanziellen Mitteln für 

ein sog. Bildungsticket, also ein subventioniertes Angebot 

an alle Schülerinnen und Schüler auf Basis des Deutsch-

land-Tickets. Hierfür werden den Kreisen und kreisfreien 

Städten als Träger des ÖPNV (und der Schülerbeförde-

rung) ab dem Jahr 2024 zusätzliche Mittel über den Kom-

munalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt. Die Krei-

se haben die Idee eines landesweit einheitlichen Tickets 

von Anfang an unterstützt, gab es doch schon im Vorfeld 

in zahlreichen Kreisen entsprechende Überlegungen und 

Beschlüsse, die bisherigen Schülerkarten auf das Deutsch-

land-Ticket zu überführen, den Kreis der Berechtigten 

auszuweiten und so einen Mehrwert zu schaffen.

Die konkrete Umsetzung erforderte zahlreiche Abstim-

mungen zwischen den Beteiligten, insbesondere im Ver-

bund der Nah.sh, aber auch mit dem HVV und dem zu-

ständigen Ministerium. Dabei ist es gelungen, bis zum 

1. Januar 2025 einen Start für alle Schülerinnen und Schü-

ler an allgemeinbildenden und privaten Schulen sowie für 

Auszubildende in schulischer Ausbildung ohne Arbeitge-

ber sicherzustellen. Das Ticket ist Bestandteil des Mitte 

Mai 2024 verabschiedeten Tarifentwicklungsplans für 

Schleswig-Holstein. Das Deutschland-Schulticket ist ein 

rabattiertes Deutschlandticket. Es gelten die üblichen 

Konditionen des Deutschlandtickets, das heißt es ist als 

Abo erhältlich, nicht übertragbar und gilt im Nah- und 

Regionalverkehr in ganz Deutschland. 

Damit alle Schülerinnen und Schüler schon ab Beginn des 

Schuljahrs 2024/2025 vom Deutschland-Schulticket pro-

fitieren können, haben die Kreise und kreisfreien Städte 

Übergangslösungen realisiert. Berechtigt sind alle Schü-

lerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen 

(Grund- und weiterführende Schulen, inkl. Oberstufe), an 

Förderzentren, an anerkannten Ersatzschulen, an däni-

schen Schulen, an berufsbildenden Schulen in Vollzeit 

(ohne Arbeitgeber) und in einer rein schulischen Ausbil-

dung, sofern sie keinen Anspruch auf eine Schülerzeitkar-

te haben, deren Kosten ohnehin ganz oder teilweise vom 

Kostenträger übernommen werden, wobei auch diese 

mittlerweile weitgehend auf das Deutschland-Ticket (ohne 

Zuschuss) umgestellt wurden. Der Zuschuss zum Deutsch-

land-Schulticket beträgt 20 Euro, so dass das Schulticket 

zum Start im Jahr 2024 für 29 Euro erhältlich ist.
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Die Verknüpfung des Schultickets mit dem Deutschland-Ti-

cket ist aber aus Sicht der Aufgabenträger nicht unproble-

matisch: Zum einen ist die dauerhafte Ausfinanzierung des 

Deutschland-Tickets weiterhin nicht gesichert, sondern 

entscheidet sich von Jahr zu Jahr. Zum anderen wird es nun 

zur ersten Preiserhöhung kommen, die – da weder das Land 

zu einer höheren Bezuschussung bereit ist, noch die Kreise 

zu einer Bereitstellung weiterer Mittel in der Lage sind – 

direkt an die Nutzer, also die Schülerinnen und Schüler bzw. 

die Eltern weitergegeben werden müssen. Ob die ge-

wünschte Steigerung der Attraktivität des ÖPNV so gelin-

gen kann, erscheint fraglich. 

Daher hat der Landkreistag im Zuge der Einführung des 

Tickets immer deutlich gemacht, dass neben ermäßigten 

Tarifen vor allem gute Angebote, insbesondere in ländli-

chen Regionen, der wesentliche Baustein für den Erfolg der 

Mobilitätswende sind. Die Kreise haben das Angebot in 

den letzten Jahren mit großem Engagement ausgebaut, 

sind aber auf verlässliche Rahmenbedingungen von Bund 

und Ländern angewiesen. Daran fehlt es zunehmend: Die 

Kürzung von Regionalisierungsmitteln durch den Bund, die 

fehlende dauerhafte Perspektive für das Deutschland-Ticket 

und zuletzt die angekündigte Streichung der Dynamisie-

rung der Landesmittel, die nach der ÖPNV-Finanzierungs-

verordnung bereit gestellt werden, weisen leider in eine 

andere Richtung. Die Folgen dieser Sparpolitik zeigen sich 

aktuell an den erneuten Streiks aufgrund der fehlenden 

Tarifeinigung. Ein gut ausgebauter ÖPNV ist unverzichtba-

rer Bestandteil der Verkehrs- und Mobilitätswende, für den 

die Kreise stehen. Kürzungen des Landes führen aber nicht 

nur in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich zu Angebots-

reduzierungen im Bahnverkehr, sie führen bei den Kommu-

nen zusätzlich zu Kürzungen von Leistungen im Busverkehr 

und bewirken damit eine Verringerung des Angebots. Mo-

bilitätsversprechen der Vergangenheit können unter diesen 

Bedingungen nicht mehr eingehalten werden und eine 

echte Verkehrswende wird so nicht gelingen. Das Land ist 

aufgefordert, hier nachzusteuern, wenn es seine ambitio-

nierten Ziele im Verkehrssektor nicht aufgeben will, und die 

erforderlichen Mittel bereit zu stellen.

Auch die Erhaltung der Straßen- und Radwege-Infrastruk-

tur wird eine immer größere Herausforderung – nicht nur 

aus finanzieller Perspektive. Bereits seit einigen Jahren ist 

der Investitionsstau bei den Kreisstraßen bekannt und es 

kommen aufgrund fehlender Instandhaltungen weitere 

Bedarfe hinzu. Die seitens der Landesregierung angekün-

digte Kürzung der Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfi-

nanzierungsgesetz (GVFG) ist dabei nur ein Baustein, der 

den schlechten Zustand weiter befördern wird. Die Kreise 

legen großes Engagement an den Tag, aber in Zeiten knap-

per werdender Mittel bedarf es immer eine Abwägung mit 

anderen Kostenpositionen. Hinzu kommt, dass es zum Teil 

an personellen Ressourcen, in den Kreisverwaltungen aber 

auch bei Planungs- und Ingenieurbüros, und schließlich 

beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV), fehlt. 

Der Fachkräftemangel zwingt hier dazu, sich ggf. perspek-

tivisch anders aufzustellen, bestehende Kooperationen 

neu zu justieren und neue Kooperationen zu erwägen. So 

wird die Zusammenarbeit von sieben Kreise mit dem LBV 

aktuell in einem gemeinsamen Prozess unter Beteiligung 

des Verkehrsministeriums überprüft und soll zum Jahres-

beginn 2026 neu ausgerichtet werden. Der Landkreistag 

begleitet diesen Prozess intensiv. Ziel muss es sein, die 

Anzahl der realisierten Projekte – sei es kooperativ, sei es 

mit dem LBV, sei es allein – deutlich zu steigern, soweit 

auch die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen. Par-

allel verfolgt der Landkreistag das Ziel, die bestehende 

Fördersystematik weitgehend durch ein pauschales Zu-

weisungssystem zu ersetzen und so bessere Planbarkeit 

für einen mehrjährigen Zeitraum zu erreichen.

Mit Blick auf Europa hatte die Geschäftsstelle insbeson-

dere einen Fokus auf die Wahlen zum Europäischen Parla-

ment gelegt. Gemeinsam mit den Schwesterverbänden, 

dem Landesbeauftragten für politische Bildung, Europe 

Direct und der Europäischen Bewegung Schleswig-Hol-

stein hat die Geschäftsstelle des Landkreistages im März 

dieses Jahres die Veranstaltung „Was können Kommunen 

für die Europawahl 2024 tun?“ im Kieler Rathaus organi-

siert. Mit den Kandidaten zur Wahl in das Europäische Par-

lament der im Schleswig-Holsteinischen Landtag vertre-

tenen Parteien wurde die Bedeutung Europas für die Kom-

munen und spiegelbildlich die Bedeutung der Kommunen 

für Europa ebenso diskutiert, wie bestehende Wechsel-

wirkungen zueinander.



12

GESCHÄFTSBERICHT 2024

Recht, Jugend und Soziales
Dr. Johannes Reimann

Zum 1. Januar 2023 hat der Bundesgesetzgeber das Be-

treuungs- und Vormundschaftsrecht modernisiert. Unab-

hängig davon, dass die Reform in weiten Teilen von den 

Kreisen begrüßt wird, führt sie zu erheblichen Mehraus-

gaben. Nachdem das Land die Kreise zu den zuständigen 

Behörden für die Durchführung bestimmt hat, trägt es 

auch die Verantwortung für einen Ausgleich des entste-

henden Mehraufwandes (Konnexität). Auch wenn die Lan-

desregierung ihre Ausgleichsverpflichtung grundsätzlich 

frühzeitig anerkannt hat, bestand lange Streit über die 

Höhe des Ausgleichs. Erst nachdem der Landkreistag in 

Aussicht gestellt hat, den Mehrbelastungsausgleich ein-

zuklagen, kam kurz vor Ende des Jahres 2023 Bewegung 

in die Sache. So konnte ein pauschaler Ausgleich für die 

Umsetzung beider Gesetze von insgesamt jährlich 3 Mio. 

Euro erreicht werden. 

Im „Windschatten“ dieser Einigung konnte der Landkreis-

tag  auch erreichen, dass das Sozialministerium die Ver-

gütung der Pflegeeltern auch weiterhin entsprechend den 

Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und 

private Fürsorge festsetzt und von seiner ursprünglichen 

Absicht abgerückt ist, ihnen aus finanziellen Gründen nur 

einen „einfachen“ Inflationsausgleich zu gewähren. Denn: 

Die Jugendämter unserer Kreise sind auf die Tätigkeit 

qualifizierter Familien dringend angewiesen, die Kindern 

mit oft schwierigen Aufwachsensbedingungen ein behü-

tetes Zuhause geben. 

Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Zahl der nach 

Deutschland flüchtenden Menschen haben der Bundes-

kanzler und die Regierungschefinnen und -chefs der Bun-

desländer im Herbst 2023 vereinbart, mögliche „Pull-Fak-

toren“ für irreguläre Migration zu begrenzen. In diesem 

Zuge wurden besonders Leistungen für Asylsuchende in 

den Blick genommen. Neben einer Erhöhung der Warte-

zeit für den Bezug regulärer Sozialleistungen von 18 auf 

36 Monate wurde auch die Einführung einer „Bezahlkarte“ 

für Asylsuchende sowie die Erleichterung vereinbart, Asyl-

suchende zu gemeinnütziger Arbeit heranzuziehen. Die 

erforderlichen Rechtsanpassungen sind durch die Gremi-

en des Landkreistags von Anfang an unterstützt und ihre 
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Umsetzung durch die Geschäftsstelle eingefordert und 

begleitet worden, auch wenn insbesondere die Einführung 

der Bezahlkarte für die Kreise als Leistungsbehörden mit 

erheblichem Aufwand verbunden ist. 

Nach jahrelangen intensiven und schwierigen Verhand-

lungen konnte im Frühsommer 2024 endlich eine Verstän-

digung mit den Leistungsanbietern und dem Land über 

einen neuen Landesrahmenvertrag für die Eingliede-

rungshilfe erzielt werden. Das Ergebnis stellt einen ge-

lungenen Interessenausgleich dar, an dem auch die Inte-

ressenvertretung der Menschen mit Behinderungen maß-

geblich beteiligt war. Der Vorstand des Landkreistags hat 

im Juli 2024 den Kreisen empfohlen, dem Rahmenvertrag 

zuzustimmen, der nun Mitte November unterzeichnet wor-

den ist. 

Parallel haben die Verbände der Leistungsanbieter den 

Landkreistag nach einem fünfjährigen vertragslosen Zu-

stand zu Verhandlungen über einen neuen Rahmenvertrag 

für die Jugendhilfe aufgefordert. Nach drei „Sondierungs-

runden“ hat der Vorstand des Landkreistags ebenfalls im 

Juli 2024 der Aufnahme von Verhandlungen zugestimmt, 

die nun durch die Geschäftsstelle unter Begleitung von 

Fachleuten aus den Kreisen geführt werden. 

Im Februar 2024 hat das Landesverfassungsgericht sein 

mit Spannung erwartetes Urteil in einem Normenkontroll-

verfahren zur Anpassung der Fraktionsmindestgröße und 

der Voraussetzungen für Bürgerentscheide im kommu-

nalen Bereich verkündet. Es hat dabei die Klagen von FDP 

und SSW gegen eine entsprechende Neuregelung abge-

wiesen. Zum Hintergrund: Entsprechend einer Forderung 

und mit nachdrücklicher Unterstützung des Landkreistags 

hatte der Landtag kurz vor der Kommunalwahl 2023 die 

Kommunalverfassung dahingehend geändert, dass die 

Mindestgröße für Fraktionen in den Kreistagen nunmehr 

drei statt zwei Mitglieder beträgt und parallel die Anfor-

derungen für Bürgerentscheide behutsam angehoben. 

Beide Maßnahmen dienen dem Ziel, die kommunalpoliti-

sche Arbeit handhabbar zu machen und das Ehrenamt zu 

stärken. Dieses Ziel und die dafür vorgesehenen Maßnah-

men sind durch das Landesverfassungsgericht ausdrück-

lich als legitim bestätigt worden. 

GESCHÄFTSBERICHT 2024
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Kommunalfinanzen und  
Öffentliches Gesundheitswesen Knut Riemann

Die Kommunalfinanzen werden – wie die Situation aller 

öffentlichen Haushalte – maßgeblich von der konjunktu-

rellen Entwicklung bestimmt. So sind 2009 in Folge der 

Wirtschafts- und Finanzkrise mit dem stärksten Einbruch 

des realen Bruttoinlandsprodukts der Nachkriegszeit die 

öffentlichen Haushalte spürbar unter Druck geraten. In 

den Folgejahren haben sich die Haushalte dank einer ro-

busten konjunkturellen Entwicklung wieder erholt. Da-

durch gelang es auch den Kreisen, ihre aufgelaufenen 

Defizite, die 2012 noch über 200 Mio. Euro betrugen, bis 

2018 vollständig abzubauen. Der konjunkturelle Einbruch 

2020 – der zweithöchste der Nachkriegszeit – in Folge der 

Corona-Pandemie konnte insbesondere durch staatliche 

Unterstützungsmaßnahmen abgefedert werden. 

Aktuell hat sich die Situation der öffentlichen Haushalte 

wieder spürbar verschlechtert. Nachdem das Bruttoin-

landsprodukt im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent gesun-

ken ist, rechnet die Bundesregierung im laufenden Jahr 

erneut mit einem Rückgang von 0,1 Prozent. Die weitere 

wirtschaftliche Entwicklung ist von erheblichen Unsicher-

heiten geprägt. Die führenden Wirtschaftsforschungs-

institute haben in ihrer jüngsten Ge-

meinschaftsdiagnose 

festgestellt, dass angesichts struktureller Anpassungspro-

zesse die Wirtschaftsaussichten gedämpft bleiben. Für 

die öffentlichen Haushalte ergibt sich somit wieder ein 

stärkerer Konsolidierungsdruck. Um künftige Defizite aus-

gleichen zu können, steht nunmehr den Kommunen das 

haushaltsrechtlich neu konzipierte Instrument der Aus-

gleichsrücklage zur Verfügung, das vorrangig vor Fehlbe-

tragszuweisungen in Anspruch zu nehmen ist. 

Konsolidierungsbedarf ergibt sich aktuell für alle öffent-

lichen Haushalte. Um das erhebliche Defizit im Landes-

haushalt zu verringern, hat die Landesregierung u. a. an-

gekündigt, den Landesanteil an der Städtebauförderung 

zu streichen und die ÖPNV-Mittel zu kürzen. Um die Bundes- 

mittel für die Städtebauförderung in Anspruch nehmen 

zu können, soll ein neuer Vorwegabzug im Kommunalen 

Finanzausgleich ausgebracht werden, der allein zu Lasten 

der Schlüsselzuweisungen geht und damit aus kommuna-

len Mitteln finanziert wird. Die Kommunalen Landesver-

bände haben mit Nachdruck abgelehnt, dass sich die 

Landesebene zu Lasten der kommunalen Ebene entlastet. 

Angesichts einer insgesamt knappen Finanzdecke geraten 

vermehrt Verteilungsfragen in den Fokus. 2022 haben 

zahlreiche kleine Gemeinden eine kommunale Verfas-

sungsbeschwerde gegen das Finanzausgleichs- 

gesetz erhoben. Die Verfassungs-
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beschwerde richtet sich gegen die Zuweisungen an Zen-

trale Orte für übergemeindliche Aufgaben. Das Verfas-

sungsgericht hat festgestellt, dass der Dotation dieser 

Mittel keine sachgerechte Bedarfsermittlung zugrunde 

liegt und den Landesgesetzgeber aufgefordert, zum Jahr 

2025 ein verfassungskonformes Gesetz zu verabschieden. 

Mit der gutachterlichen Bedarfsermittlung hat die Lan-

desregierung das Steinbeis-Forschungszentrum an der 

Universität Greifswald beauftragt. Die Gutachter haben 

festgestellt, dass aufgrund fehlender wichtiger Angaben 

in den statistischen Grundlagen eine exakte rechnerische 

Bedarfsermittlung derzeit nicht möglich ist. Trotz dieser 

Datenproblematik haben die Gutachter nachgewiesen, 

dass die bestehende Finanzverteilung noch vertretbar ist. 

Vor diesem Hintergrund befindet sich derzeit ein Gesetz-

entwurf im parlamentarischen Verfahren, der an der be-

stehenden Finanzmittelverteilung zugunsten der Kommu-

nalgruppen unverändert festhält. Sowohl die kleineren 

Gemeinden als auch die zentralen Orte haben im Verfah-

ren jedoch deutlich gemacht, dass sie jeweils einen Zu-

wachs ihrer Mittel erwarten. Der weitere Fortgang bleibt 

abzuwarten. 

Aufgrund der bestehenden Datenproblematik bei den 

statistischen Grundlagen sieht der vorliegende Entwurf 

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auch eine 

zeitliche Verschiebung der Evaluation des Gesamtsys-

tems vor.  

Das Öffentliche Gesundheitswesen stand im abgelaufe-

nen Geschäftsjahr nach Jahren nicht mehr im Zeichen der 

Bekämpfung der Corona-Pandemie. Allerdings erinnert 

die Umsetzung des von Bund und Ländern im Jahr 2020 

aufgelegten Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 

(ÖGD-Pakt) noch an diese außergewöhnliche Situation. 

Mit dem ÖGD-Pakt sollte auch dem Umstand Rechnung 

getragen werden, dass gerade die Gesundheitsämter auf 

Kreisebene das Rückgrat bei der Pandemiebekämpfung 

waren. Mit dem ÖGD-Pakt sind zahlreiche Stellen in ver-

schiedenen Bereichen des Öffentlichen Gesundheits-

dienstes gefördert worden. Gleiches gilt für verschiedene 

Digitalisierungsprojekte. Angesichts der mittlerweile an-

erkannten Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdiens-

tes besteht vor Ort die Erwartung, dass über das Jahr 2026 

hinaus dieser Bereich weiter unterstützt wird. 

Unabhängig von dieser Erwartung haben sich die schles-

wig-holsteinischen Gesundheitsämter mit dem Ziel einer 

Effizienzsteigerung auf den Weg gemacht, kreisübergrei-

fende Aufgabenwahrnehmungen auszuloten bzw. über-

kommene Aufgaben insgesamt auf den Prüfstand zu stel-

len. Hier bleibt der noch laufende Prozess abzuwarten.
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Zuwanderung, Öffentliche Sicherheit 
und Personal Evelyn Dallal

Das Fluchtgeschehen bewegte sich im Berichtszeitraum 

weiterhin auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum sind die Zugangszahlen leicht rückläufig. Wäh-

rend im Jahr 2023 bundesweit insgesamt 329.120 Asyl- 

erstanträge gestellt wurden sind für das Jahr 2024 bisher 

179.212 Erstanträge zu verzeichnen gewesen (Stand 26. 

September 2024).

Die Ankunftszahlen in Griechenland und Spanien liegen 

nach wie vor deutlich über dem Vorjahresniveau (+ 31 Pro-

zent in Griechenland und + 61 Prozent in Spanien), wenn 

auch mit sinkender Tendenz. In Italien wird das Niveau des 

Vorjahreszeitraums weiterhin unterschritten (- 65 Prozent). 

Einen deutlichen Rückgang gibt es auf der Balkanroute zu 

verzeichnen. Hier haben sich die Zahlen im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum sehr deutlich reduziert (- 79 Prozent). 

Die Zahl der Grenzübertritte von Belarus nach Polen, Li-

tauen und Lettland bewegt sich auf hohem Niveau und hat 

bereits im September 2024 das Gesamtmigrationsaufkom-

men des Jahres 2023 in diesem Grenzabschnitt erreicht. 

Die Zahl der im Ausländerzentralregister (AZR) erfassten 

Ukrainerinnen und Ukrainer ist auch im Berichtszeitraum 

kontinuierlich gestiegen, und zwar auf jetzt 1.212.836.

Bis Ende August wurden 4.685 Asylsuchende in Schles-

wig-Holstein aufgenommen. Im AZR sind aktuell ca. 40.542 

Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Schleswig-Holstein 

erfasst.

Die nach wie vor hohen Zugangszahlen stellen die Kom-

munen bei der Unterbringung, Versorgung und Integrati-

on von geflüchteten Menschen in vielfacher Hinsicht vor 

sehr große Herausforderungen. 

Die KLV und die Landesregierung haben sich im Juli 2024 

über die weitere Finanzierung der Aufnahme und Integ-

ration von Geflüchteten in Schleswig-Holstein verständigt. 

Ferner ist das Standortkonzept für Erstaufnahmeeinrich-

tungen des Landes angepasst worden.

Für 2024 haben sich Landesregierung und KLV darauf ge-

einigt, dass die Restsummen aus den Programmen für 

familienunterstützende Maßnahmen (7 Mio. Euro), die Un-

terhaltung und den Betrieb von temporären Gemein-

schaftsunterkünften (16,4 Mio. Euro), die Vorhaltekosten 

(Refugium II 3,9 Mio. Euro), die Maßnahmen der Jugend- 

und Sozialhilfe (12,4 Mio. Euro) sowie die Finanzierung von 

Stellen zur Stärkung der Ausländerbehörden (1,5 Mio. Euro) 

sowie ein Betrag in Höhe von 10 Mio. Euro des Landes u. 

a. für Kosten im Bereich AsylbLG und vielfältige Aufwen-

dungen im Bereich der Unterbringung und für den Zugang 

zu Regelsystemen (z. B. Hausmeisterdienste, Wachdienste, 

Dolmetscher, Sozialarbeit usw.). einmalig in Form einer 

Pauschale den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. 

Von dieser Pauschale erhalten die Kreise und kreisfreien 

Städte einerseits und die Gemeinden (einschließlich der 

kreisfreien Städte als Gemeinden) andererseits jeweils die 

Hälfte. Innerhalb dieser beiden Gruppen erfolgt die Ver-

teilung nach Einwohnerzahlen. 

In 2024 wird letztmalig das Programm zur Erstattung von 

Herrichtungskosten in der bestehenden Form fortgesetzt. 

Die Aufnahmepauschalen Asyl und Ukraine werden eben-

falls letztmalig in 2024 unverändert weitergezahlt. Gleiches 

gilt für die Finanzierung von Stellen zur Koordinierung von 

Integration und Teilhabe (KIT-Stellen 2,2 Mio. Euro).

Für das Jahr 2025 ist zentraler Punkt der Vereinbarung die 

Verwendung der Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 7.500 

Euro, die der Bund je Asylerstantrag zur Verfügung stellt. 

Hiervon leitet das Land einen Anteil von 90 Prozent (6.750 

Euro) an die Kommunen weiter. Auch die Kopfpauschale 

wird jeweils hälftig für kreisliche Aufgaben (einschl. kreis-

freie Städte) und gemeindliche Aufgaben (ebenfalls inkl. 

kreisfreie Städte)  ausgekehrt. Ferner wird der Integrati-

onsfestbetrag im Finanzausgleichsgesetz um 2 Mio. Euro 

auf 13 Mio. Euro zugunsten der Kreise und kreisfreien Städ-

te aufgestockt. Aus diesen Mitteln soll ab 2025 die dauer-

hafte Finanzierung der sog. KIT-Stellen sichergestellt wer-

den. Im Gegenzug werden die übrigen Förderprogramme, 

die über einen Notkredit des Landes finanziert wurden, 

zum Ende des Jahres 2024 auslaufen.

Neben den Finanzierungsfragen gibt es auch Änderungen 

beim Standortkonzept des Landes für Erstaufnahmeein-

richtungen. Das Land wird weiterhin in der Summe 10.000 

Plätze bereitstellen, sofern diese benötigt werden. Inner-
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halb dieses Kontingents soll zwischen aktiven Plätzen 

(6.750), die ständig zur Verfügung stehen, sowie inaktiven 

Plätzen (3.250), die bei Bedarf aktiviert werden, differen-

ziert werden. Dieses Konzept soll keine Auswirkungen auf 

die kommunale Ebene haben.

Es ist absehbar, dass die Herausforderungen für die Kreise 

und die kommunale Ebene weiterhin außerordentlich hoch 

bleiben werden. 

Insbesondere die Ausländerbehörden haben aufgrund 

hoher Fallzahlen eine enorme Arbeitsverdichtung zu ver-

zeichnen. Regelmäßige Änderungen der rechtlichen Rah-

menbedingungen erschweren die Arbeit zusätzlich. Bei-

spielhaft seien hier die Novellierung des Staatsangehörig-

keitsrechts, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die 

Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts genannt. Der 

Personal- und Fachkräftemangel verschärft die Situation 

zusätzlich.

Darüber hinaus betreiben die Ausländerbehörden aktuell 

einen hohen Aufwand für Abschiebungen und Dub-

lin-Überstellungen. Dennoch bleiben Rückführungsver-

suche zu oft ohne Erfolg. Die Gründe für scheiternde Rück-

führungen sind vielfältig. Die fehlende Kooperationsbe-

reitschaft der Herkunftsländer bzw. in Dublin-Verfahren 

des Ersteinreiselandes erschwert häufig die Rückführung, 

ebenso wie aufwändige Identitätsfeststellungen und Pass- 

ersatzbeschaffungen. Häufig entziehen sich betroffene 

Personen der Maßnahmen durch Untertauchen oder Nicht-

antreffen. Oftmals ist auch der Gesundheitszustand und 

damit die fehlende Reisetauglichkeit Grund für das Schei-

tern von Rückführungsmaßnahmen.

Durch eine Zentralisierung könnte der Erfolg von Abschie-

bungen und Überstellungen spürbar erhöht und Synergi-

en gehoben werden. Es ist zu erwarten, dass eine zentra-

lisierte schlagkräftige Einheit, die über Spezialwissen ver-

fügt, das nicht in jeder örtlichen Ausländerbehörde vor-

gehalten werden kann, viel effizienter und kostengünstiger 

arbeiten wird. Auch komplexe und aufwändige Abstim-

mungs- und Koordinierungsprozesse mit der Landespoli-

zei, dem Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge 

(LAZuF) und weiteren beteiligten Akteuren könnten durch 

eine Zentralisierung optimiert und verschlankt werden. 

Der Vorstand des Landkreistages sowie die Landrätin und 

die Landräte haben sich deshalb für ein zentrales Rückfüh-

rungsmanagement auf Landesebene ausgesprochen.

Das Thema Bevölkerungs- und Katastrophenschutz steht 

aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage, aber 

auch wegen steigender klimabedingter Unwetterlagen 

nach wie vor im Fokus der Diskussion. Der im Jahr 2021 

gegründete Arbeitskreis Katastrophenschutz hat seine 

inhaltliche und operative Arbeit aufgenommen und fünf 

Arbeitsgruppen mit unterschiedlicher Schwerpunktset-

zung gebildet. Ziel des Arbeitskreises und seiner Arbeits-

gruppen ist die strukturierte Bearbeitung von strategi-

schen Fragen und Projekten. Das Ministerium für Inneres, 

Kommunales, Wohnen und Sport (MIKWS) hat die seitens 

des Arbeitskreises vorgeschlagene Gremienstruktur aus-

drücklich begrüßt und sieht darin im Grundsatz eine ar-

beitsfähige und zukunftsweisende Aufteilung der Themen 

im Bevölkerungsschutz auf die Arbeitsgruppen. Das 

MIKWS wirkt aktiv bei der Arbeit des Arbeitskreises und 

seiner Arbeitsgruppen mit, so dass bestehende Doppel-

strukturen aufgelöst und Synergieeffekte gehoben werden 

konnten.

Das MIKWS hat zusammen mit seinen Partnern, dem Lan-

desfeuerwehrverband, den Kommunalen Landesverbän-

den, der GMSH und der Firma KUBUS beschlossen, mit der 

Sammelbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen fortzu-

fahren. Bei diesem Projekt haben sich die Vertragspartner 

zusammengeschlossen, um den Städten und Gemeinden 

die Beschaffung von verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen 

einfacherer, kostengünstiger und vor allem rechtssicherer 

zu machen. Das Projekt ist im Jahr 2020 gestartet. Die 

Evaluation hat gezeigt, dass mit der Sammelbeschaffung 

auch erheblich günstigere Einkaufspreise für qualitativ 

hochwertige Fahrzeuge erzielt werden können. So ist z. B. 

ein LF 10 aus dem gemeinsamen Projekt knapp 30.000 

Euro günstiger als eine vergleichbare Einzelbeschaffung. 

Die Kommunen erzielen durch die Teilnahme an der ersten 

Tranche von 41 Fahrzeugen eines LF 10 bzw. eines HLF 10 

landesweit Einsparungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Zudem 

gibt es für die Gemeinden noch höhere Zuschüsse, wenn 

sie ihr Fahrzeug über dieses Projekt beschaffen. 

GESCHÄFTSBERICHT 2024



18

GESCHÄFTSBERICHT 2024

Planung, Umwelt, Verbraucherschutz 
und Veterinärwesen Simone Hübert

Aufgrund der politischen Zielsetzung im Koalitionsvertrag, 

in Schleswig-Holstein bereits bis zum Jahr 2040 Net-

to-Treibhausgasneutralität zu erreichen sowie der Vorga-

ben des Wärmeplanungsgesetz des Bundes, welches am 

1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, ergeben sich zahlreiche 

Anpassungsnotwendigkeiten auf Landesebene, die v. a. 

eine umfangreiche Änderung des Energiewende- und 

Klimaschutzgesetzes (EWKG) erfordern. Durch die No-

vellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie die 

Verabschiedung des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) und 

des Klimaanpassungsgesetzes (KAnG) werden zudem 

weitere Gesetzesanpassungen auf Landesebene notwen-

dig, die ebenfalls im Rahmen des EWKG umgesetzt wer-

den sollen. 

Vor diesem Hintergrund haben sich die Gremien des Land-

kreistages (insbesondere Vorstand und Bau- und Umwel-

tausschuss als zuständiger Fachausschuss) mehrfach unter 

Beteiligung von Gästen aus dem Ministerium für Energie-

wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur (MEKUN) über die 

Bedingungen und Herausforderungen einer kommunale 

Wärmewende sowie die erweiterte Verpflichtung der Ge-

meinden zur kommunalen Wärmeplanung ausgetauscht. 

Im Mittelpunkt der Erörterungen stand dabei insbeson-

dere die Rolle der Kreise bei der kommunalen Wärmepla-

nung sowohl in der Planungsphase als auch bei der Um-

setzung. Diese ist nach wie vor als heterogen zu bezeich-

nen. Auch wenn keine einheitliche Lösung für alle Kreise 

erkennbar ist, so gibt es doch über die rein beratende und 

koordinierende Rolle hinaus vereinzelt Ansätze für eine 

Übernahme der Aufgabe für einige planungsverantwort-

liche Gemeinden v. a. im vereinfachten Verfahren. Auf der 

Grundlage von Bestandsdaten ließe sich seitens des Krei-

ses für zahlreiche Gemeinden ohne verdichtete Ortskerne 

und ohne nutzbare Wärmequellen eine effiziente und 

kostengünstige Wärmeplanung vorlegen. In der Ver-

bandsstellungnahme zum Referentenentwurf zur Neufas-

sung des EWKG wurde daher gefordert, zumindest ent-

sprechende Möglichkeiten für die Kreise im Gesetz vor-

zusehen. 

Während sich die inhaltlichen Beratungen zur Ausgestal-

tung und Finanzierung der kommunalen Wärmeplanung 

mit dem MEKUN als konstruktiv und zielführend erweisen, 
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sind weitere neue Aufgaben des EWKG sowohl in ihrer 

Ausgestaltung als auch Finanzierung noch weitgehend 

ungeklärt bzw. nicht geeint. Dies betrifft zum einen die 

Pflicht aller öffentlichen Stellen zur Erfassung und Mel-

dung von Energieverbrauchsdaten, aber auch die Ver-

pflichtung der Kreise zur Vorlage von Klimaanpassungs-

konzepten. Weder Inhalt noch Umfang der Anpassungs-

konzepte sind ausreichend klar. Ebenso fehlen Vorgaben 

zur Öffentlichkeitsbeteiligung, Berichterstattung und 

Fortschreibung. Im Hinblick auf eine ausreichende Bemes-

sung des Konnexitätsausgleichs ist hier zu konkretisieren.

Darüber hinaus ist seitens des Landkreistages erneut da-

rauf hingewiesen worden, dass es bei der Klimaanpassung 

nicht nur um die Erarbeitung von Strategien, sondern vor 

allem um die Umsetzung von Maßnahmen gehe. Die Um-

setzung kommunaler Klimaanpassungsmaßnahmen erfor-

dert sehr hohe Investitionen. Bislang gibt es kein gemein-

sames Verständnis von Bund, Ländern und Kommunen, 

wie sich diese Lasten stemmen lassen. Hierzu müssen 

dringend Lösungen gefunden werden, um die kommuna-

le Ebene personell und finanziell in die Lage zu versetzen, 

die mit der Klimafolgenanpassung verbundenen Heraus-

forderungen zu bewältigen.

In diesem Zusammenhang besteht auch eine entsprechen-

de Erwartungshaltung an die angekündigte Klimaanpas-

sungsstrategie des Landes. Diese wird seitens des Land-

kreistages begrüßt und für notwendig erachtet, um die 

verschiedenen bereits vorhandenen Einzelstrategien wie 

etwa Biodiversitätsstrategie, Niederungsstrategie, das 

Programm für biologischen Kilmaschutz oder auch die 

Realisierung des Flächensparziels miteinander zu verzah-

nen bzw. in Einklang zu bringen sowie Klimaanpassungs-

maßnahmen unter den Aspekten Dringlichkeit, Synergien 

und Verantwortlichkeiten zu priorisieren. Ebenso ist eine 

Abstimmung mit bereits in Umsetzung befindlichen Maß-

nahmen aus kommunalen Klimaanpassungskonzepten 

erforderlich. Hier besteht zudem Möglichkeit und Not-

wendigkeit die Finanzierungsfragen schrittweise einer 

Lösung zuzuführen.

Deutliche Fortschritte konnten im Jahr 2024 gemeinsam 

mit dem Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, 

Europa und Verbraucherschutz (MLLEV) bei der notwen-

digen Organisation von Weiterbildungsmöglichkeiten für 

Tierärztinnen und Tierärzten im öffentlichen Veterinär-

dienst, die zum Erwerb der Befähigung für den höheren 

Dienst in der Veterinärverwaltung dienen, erreicht werden. 

Auf der Basis einer gemeinsamen Absichtserklärung aus 

dem März 2023 („Letter of Intent“) wurde in einer Arbeits-

gruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der 

Vereinbarungspartner MLLEV, Landkreistag und Städte-

verband sowie der Kreise und kreisfreien Städte weiter an 

den nächsten Umsetzungsschritten gearbeitet. Als Zwi-

schenziel wurde eine Lösung gemeinsam mit dem Land 

Berlin gefunden, so dass es möglich wird, bereits zum 

September 2024 erste Teilnehmer in ein neu geschaffenes 

Weiterbildungsseminar zu entsenden. Die schleswig-hol-

steinischen Vereinbarungspartner werden das Angebot 

entsprechend ihrer Zusagen durch die Bereitstellung ei-

gener Referentinnen und Referenten anteilig unterstützen. 

Auf Grundlage der Erfahrungen, die mit diesem neuen 

Angebot gemacht werden, wird für 2026 die Durchführung 

eines Weiterbildungslehrgangs unter Federführung 

Schleswig-Holsteins angestrebt. Aufgrund der erfreuli-

chen Entwicklung in der Zusammenarbeit mit den Betei-

ligten im MLLEV besteht Anlass für Optimismus, dass es 

mittelfristig gelingen wird, erstmals eigene Weiterbil-

dungskapazitäten im Land zu schaffen. 
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Digitalisierung und Bauen
Bernd Schroeder

Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) stand 

im Bereich der Digitalisierung auch in den vergangenen 

Monaten im Fokus. Das OZG hat die Digitalisierung von 

575 Verwaltungsleistungen ursprünglich bis zum Jahres-

ende 2022 vorgesehen. Die Umsetzung ist bundesweit 

bislang nicht abgeschlossen. Der Fortschritt ist trotz des 

bundesweit vereinbarten „EfA-Prinzips“ (Einer für Alle), 

nach dem eine arbeitsteilige Umsetzung und anschlie-

ßende bundesweite Nachnutzung erfolgen sollte, hinter 

den Erwartungen zurückgeblieben.  

Die Verabschiedung des OZG-Änderungsgesetzes 

(OZGÄndG) als Nachfolgegesetz zum OZG hat sich bis in 

den Juli 2024 gezogen, nachdem die ersten Entwürfe im 

Bundesrat keine Zustimmung gefunden haben. Das OZ-

GÄndG umfasst einige neue Elemente und Ziele, u. a. die 

Ende-zu-Ende-Digitalisierung: medienbruchfrei vom An-

trag bis zum Bescheid und anschließenden Ablage in 

einer elektronischen Akte. Zudem wurde ein höheres Maß 

an Standards gesetzlich verankert. Der Bund soll inner-

halb von zwei Jahren verbindliche Standards und einheit-

liche Schnittstellen vorgeben. Bei der Bereitstellung der 

IT-Komponenten sollen dabei offene Standards und of-

fene Schnit tstellen verwendet sowie vorrangig 

Open-Source-Software eingesetzt werden. Ob diese Vor-

gaben nun zu einer Beschleunigung und weniger Hetero-

genität führen, bleibt abzuwarten. Für Schleswig-Holstein 

löst das OZGÄndG nur punktuell Anpassungsbedarf aus. 

So wurde hier bereits frühzeitig und ohne ausdrückliche 

gesetzliche Verpflichtung das Ziel der Ende-zu-Ende-Di-

gitalisierung verfolgt. 

Das nächste Großprojekt im Bereich der Digitalisierung 

ist die Umsetzung der Registermodernisierung. Zentrales 

Element ist hierbei die Nutzung der Steueridentifikations-

nummer als übergreifendes Ordnungsmerkmal und zur 

eindeutigen Identifikation der Bürgerinnen und Bürger. 

Nach dem Once-Only-Prinzip sollen Daten nur einmalig 

übermittelt werden und anschließend für alle weiteren 

Onlinedienste und Systeme zur Verfügung stehen. Be-

troffen sind mindestens 50 Register, z. B. Melderegister, 

Ausländerzentralregister, Fahrerlaubnisregister. Für die 

Kommunen besteht die Herausforderung u. a. in der An-

passung der bislang heterogen und individuell ausge-

stalteten Fachverfahren. Auch in diesem Digitalisierungs-

vorhaben bestehen Abhängigkeiten zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen.  

Beim IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITV.SH) ist nach fünf 

Jahren ein Wechsel in der Geschäftsführung erfolgt. Seit 

dem 1. Oktober 2024 ist Matthi Bolte-Richter neuer Ge-

schäftsführer. 

In den Bereichen Bauen und Wohnen haben sich auch in 

den letzten Monaten erneut zahlreiche Neuregelungen 

ergeben. So wurde beispielsweise die Landesbauord-

nung zum 5. Juli 2024 erneut angepasst – die jüngste 

umfassende Änderung erfolgte erst im September 2022. 

Neben inhaltlichen Änderungen wurden auch Verfahrens-

regelungen neugefasst, wodurch sich die Arbeitsweise 

in der Bauaufsicht erneut wesentlich ändert. Solche Än-

derungen in kurzen Abständen sind nicht nur für die Bau-

aufsicht eine Belastung. Auch Entwurfsverfasser und 

Bauherren müssen solche 

grundlegenden Neuregelun-

gen und neue Verantwort-

lichkeiten nachvollziehen 

können. So führen beispiels-

weise neu eingeführte Fikti-

onen („Vollständigkeitsfikti-

on“) aus Sicht vieler Fachleu-

te eher zu Unklarheiten, als 

zu einer Verfahrensbeschleu-

nigung oder Vereinfachung. 

Ein Abbau von Bürokratie ist 

kaum feststellbar.   



21

GESCHÄFTSBERICHT 2024

Der frei finanzierte Wohnungsbau hat aufgrund der Bau-

kosten deutlich nachgelassen. Mietwohnungsbauprojek-

te sind kaum noch wirtschaftlich realisierbar und erfor-

dern Kaltmieten von über 18 Euro pro Quadratmeter. 

Somit haben sich viele Akteure auf den Bereich des ge-

förderten Wohnraums konzentriert. Die Mittel der sozia-

len Wohnraumförderung waren allerdings bereits zum 

Jahresbeginn 2024 überzeichnet. Im Juni 2024 wurde 

dann der Regelstandard Erleichtertes Bauen vorgestellt. 

Der Regelstandard beschreibt, welche Maßnahmen in der 

sozialen Wohnraumförderung förderfähig sind. So soll 

insbesondere bei der Konstruktion des Bauwerks und 

beim technischen Ausbau ein nennenswerter Teil der 

Baukosten eingespart werden. Zudem wird die landessei-

tige Aufstockung der Fördermittel für 2025 diskutiert. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das aktuelle Niveau 

der Bautätigkeit, ob im frei finanzierten oder im geförder-

ten Bereich, nicht ausreicht, um den Wohnungsmarkt zu 

entspannen.       

Die Straßen und Radwege der Kreise weisen einen er-

heblichen Sanierungsbedarf auf. Durch die regelmäßig 

erstellten Zustandsberichte wird der Zustand transparent 

dargestellt. Notwendige Unterhaltungs- und Erhaltungs-

maßnahmen lassen sich hieraus ableiten. Die bislang zur 

Verfügung stehenden Landesmittel aus dem Gemeinde-

verkehrsfinanzierungsgesetz, die bislang einen nennens-

werten Anteil der Finanzierung ausgemacht haben, sollen 

nun angesichts der Finanzlage des Landes drastisch ge-

kürzt werden. Es droht eine weitere Verschlechterung des 

Zustandes der Straßen und Radwege mit hohen Folge-

kosten, wenn es den Kreisen nicht gelingt, die entstehen-

den Finanzierungslücken mit erhöhten Eigenmitteln zu 

schließen. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Zusammenarbeit mit 

dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV). Der 

LBV führt für die Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flens-

burg, Rendsburg-Eckernförde, Plön, Ostholstein, Dith-

marschen und Stormarn den Bau, die Unterhaltung und 

die Verwaltung der Kreisstraßen einschließlich der zuge-

hörigen Brückenbauwerke durch. Grundlage für die Zu-

sammenarbeit zwischen dem LBV und den Kreisen sind 

bilaterale Verträge. In der Zusammenarbeit haben sich 

beiderseitig Herausforderungen ergeben. Die Kreise 

wünschen sich vom LBV u. a. die Planung und Durchfüh-

rung einer höheren Anzahl an Baumaßnahmen. Bislang 

kann der LBV nicht alle von den Kreisen angemeldeten 

Maßnahmen umsetzen. Die Zusammenarbeit der sieben 

Kreise mit dem LBV wird aktuell in einem gemeinsamen 

Prozess unter Beteiligung des Verkehrsministeriums über-

prüft und soll zum Jahresbeginn 2026 neu ausgerichtet 

werden. 



22

GESCHÄFTSBERICHT 2024

Bildung
Dr. Daniel Berneith

Hinsichtlich der frühkindlichen Bildung war der Fokus im 

abgelaufenen Geschäftsjahr erkennbar auf die Evaluation 

des Kindertagesförderungsgesetzes und die daran anknüp-

fenden Gesetzesanpassungen und -entwürfe gerichtet.

Mit der – als solchen nicht abgestimmten – Veröffentlichung 

des Berichts der externen Evaluations-Dienstleister im Fe-

bruar wurde die fehlende Auskömmlichkeit der Kita-Finan-

zierung in Schleswig-Holstein erstmals verbrieft. Die ermit-

telte Kostendeckungsquote von etwa 94,4 Prozent belegt 

bei einem Gesamtfinanzierungsvolumen von über 1,5 Mrd. 

Euro erkennbar ein millionenschweres Defizit, welches auf-

grund der Finanzierungssystematik derzeit im Wesentlichen 

von gemeindlicher Seite getragen wird. Vor diesem Hinter-

grund war rein aus systematischer Sicht zu begrüßen, dass 

das sog. Übergangssystem dauerhaft beibehalten werden 

soll und die Standortgemeinden auch künftig eine wesent-

liche Funktion im System übernehmen werden. 

In finanzieller Hinsicht hingegen ist die Situation weit we-

niger positiv. Im Anschluss an den Bericht der Evaluations-

Dienstleister haben intensive Gespräche zwischen der 

Landesregierung und den Kommunalen Landesverbänden 

zur Schließung dieser Lücke stattgefunden, die zu keinem 

Zeitpunkt konsensual beendet worden sind. Vielmehr wur-

de sich landesseitig darauf festgelegt, dass eine Mehrbe-

lastung der Eltern ausgeschlossen und der Finanzierungs-

lücke durch weitere 20 Mio. Euro der Wohngemeinden 

sowie des Landes und im Übrigen vor allem durch Anpas-

sungen des Systems begegnet werden soll. Letzteres meint 

dabei primär den Übergang von einem starren Betreuungs- 

zu einem Anstellungsschlüssel, der hinsichtlich des am Kind 

tätigen Personals etwas mehr Spielraum lässt. Während das 

Land hierbei vielfach von einer „Schließung der Finanzie-

rungslücke“ spricht, handelt es sich realiter um einen Griff 

in die Trickkiste: Das Land spart eine erhebliche Summe, 

in dem bei der Refinanzierung der von den örtlichen Trä-

gern der Jugendhilfe ausgekehrten Gruppenfördersätze 

pauschal 5 Prozent Personalkosten abgezogen werden, weil 

man davon ausgeht, dass im Schnitt so viel Personal auch 

vor Ort fehlt. Wo dem nicht so ist, müssen die Jugendhil-

feträger aber gleichwohl den vollen Finanzierungssatz aus-

kehren und tragen den 5-prozentigen Abzug daher allein. 

Die knapp 70 Mio. Euro, die nach Angaben des Landes 

durch den Anstellungsschlüssel gespart werden sollen, 

werden dem Gesamtsystem also nicht entzogen, sondern 

hinsichtlich ihres Finanzierungsrisikos vollständig auf die 

örtlichen Träger der Jugendhilfe verlagert. Daher – und aus 

zahlreichen weiteren, insb. finanzrelevanten Gründen – hat 

der Landkreistag gemeinsam mit den Schwesterverbänden 

dem entsprechenden Entwurf zur Änderung des KiTaG 

dezidiert widersprochen. 

Kurz vor der ersten Lesung im Landtag wurde ein ange-

passter Gesetzentwurf übermittelt, der neben Änderungen 

im Detail auch eine Senkung in der Refinanzierung der Kin-

dertagespflege offenbarte, die bei den Jugendhilfeträgern 

mit einem weiteren zweistelligen Millionendefizit einher-

gehen dürfte. Die zweite Lesung sowie die Verabschiedung 

erfolgen erst im November, sodass die finalen Ergebnisse 

abzuwarten bleiben. 

Nur unwesentlich leichter gestaltete sich im Berichtszeit-

raum die Arbeit im Bereich der schulischen Bildung. Ins-

besondere der ab 2026 geltende Ganztagsbetreuungsan-

spruch wurde kontrovers diskutiert, zumal die bereits im 

September 2023 getroffene Finanzierungsvereinbarung 

zunächst durch die Übermittlung des Entwurfes einer ent-

sprechenden Förderrichtlinie insofern konterkariert worden 

war, als dieser einen zuvor nicht besprochenen Kostende-

ckel in Höhe von 5.170 Euro pro Platz vorgesehen hatte. Mit 

der am 15. November 2023 dann erfolgten „Notkre-

dit-Rechtsprechung“ des Bundesverfassungsgerichts woll-

te das Land die Finanzierungsvereinbarung zwischenzeitlich 

ganz aufkündigen, eben weil die für die Investitionskosten 

vorgesehenen Landesmittel vollständig aus einem Notkre-

dit stammten. Immerhin konnten die Kommunalen Landes-

verbände Anfang März 2024 dann die Bestätigung der 

getroffenen Finanzierungsvereinbarung erreichen, wenn-

gleich der Zeitverlust der Umsetzung des Anspruchs natur-
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gemäß geschadet hat. Der anschließend erfolgte, analog 

gestaltete und medial entsprechend aufgearbeitete An-

tragsprozess dürfte mit dem Begriff „Realsatire“ bestens 

zusammengefasst sein. 

Weiterhin offen sind die Ausgestaltung der Betriebskos-

tenfinanzierung und die etwaige Erhebung von Elternbei-

trägen. Jedenfalls unglücklich ist zudem der nach wie vor 

bestehende Dissens hinsichtlich der rechtlichen Zuständig-

keit für die Ganztagsbetreuung. Die Landesregierung ist 

der Auffassung, dass die örtlichen Träger der Jugendhilfe 

(also die Kreise) aufgrund des SGB VIII für die Umsetzung 

verantwortlich zeichnen würden, während die Kommunalen 

Landesverbände in der Anpassung des SGB VIII lediglich 

eine Aufgabenübertragung vom Bund an die Länder sehen. 

Für eine Weiterleitung der Aufgabe an die Kommunen 

bräuchte es hingegen eines gesonderten legislativen Aktes, 

den es bislang nicht gibt. Er könnte mit der Änderung des 

KiTaG insofern erfolgen, als danach die örtlichen Träger 

der Jugendhilfe für alle Ansprüche nach § 24 Abs. 1 bis 4 

SGB VIII verantwortlich sein sollen, wobei der KiTaG-Ent-

wurf dabei an mehreren Stellen eben auch den Ganztags-

betreuungsanspruch ins Auge fasst. Problematisch ist aus 

Sicht der Kreise aber, dass nach der Förderrichtlinie für die 

investiven Finanzierungsmittel im Grunde allein die Schul-

träger antragsberechtigt, aber zur Umsetzung des An-

spruchs nicht verpflichtet sind. Sollten die Kreise daher 

aufgrund der bereits jetzt erklärten Rechtsauffassung des 

Landes oder aufgrund der KiTaG-Änderung seitens der 

Grundschulkinder oder der Erziehungsberechtigten in An-

spruch genommen werden, ohne ihrerseits die Schulträger 

für die Umsetzung in Anspruch nehmen zu können, muss 

sich eine juristische Auseinandersetzung ausdrücklich vor-

behalten werden. 

Im Berichtszeitraum abgeschlossen wurde durch das 

Schleswig-Holsteinische Institut für Berufliche Bildung 

(SHIBB) der Prozess zur Erstellung des „Masterplans Beruf-

liche Bildung“. Wenngleich der Plan insgesamt eine Ver-

schiebung der Anzahl von Schülerinnen und Schüler von 

den Kreisen in die kreisfreien Städte vorsieht, kann der 

Gesamtentwurf gleichwohl vorsichtig positiv betrachtet 

werden. Durch Intervention der Kreise und des Landkreis-

tages konnte einerseits eine zu starke Verschiebung auf die 

kreisfreien Städte verhindert und andererseits für einige 

Berufe eine verzögerte Umsetzung erreicht werden. Letz-

teres ermöglicht, dass die Auswirkungen von zu erwarten-

den Entwicklungen (etwa die Ansiedlung größerer Gewer-

be) noch abgewartet und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt 

noch in den Masterplan integriert werden können.
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Koordinierungsstelle Rettungsdienst
Thomas Jürgensmann / Christoph Burk

Der Rettungsdienst ist rund um die Uhr über die Notruf-

nummer 112 für alle Hilfesuchenden im Notfall erreichbar 

und gewährleistet darüber hinaus den Krankentransport. 

Gleichzeitig steht der Rettungsdienst in Schleswig-Hol-

stein weiterhin vor großen Herausforderungen, insbeson-

dere aufgrund der kontinuierlich steigenden Einsatzzah-

len. Eine Ursache hierfür sind die Veränderungen im Ge-

sundheitswesen, die sowohl den ambulanten als auch den 

stationären Bereich betreffen.

Um diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen, ent-

wickeln die Kreise und kreisfreien Städte als Rettungsdienst-

träger neue Versorgungskonzepte. Grundlage für die Ent-

wicklung eines gemeinsamen Konzeptpapiers mit dem 

Titel "Aufgaben des Rettungsdienstes der Zukunft und 

deren Bewältigung" war ein Workshop, an dem Vertreter 

der hiesigen Rettungsdienste, des Ministeriums für Justiz 

und Gesundheit (MJG) sowie der Krankenkassen/-verbände 

mitgewirkt haben. Denn alle Vertreter aus Schleswig-Hol-

stein waren sich darüber einig, dass der Rettungsdienst nur 

gemeinsam zukunftssicher aufgestellt werden kann. 

Neben den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 

gibt es auch besondere Einsatzsituationen, auf die sich 

der Rettungsdienst gezielt vorbereiten muss. Dazu gehö-

ren u. a. mögliche Terroranschläge oder Amokläufe. Hier-

zu haben die Kreise und kreisfreien Städte, sowie weitere 

Organisationen und Behörden mit Sicherheitsaufgaben 

unter der Moderation des Landkreistages, bereits vor Jah-

ren das Konzept für lebensbedrohliche Einsatzlagen 

(LEBE) entwickelt. Aufgrund veränderter Rahmenbedin-

gungen musste die Fortschreibung erfolgen. Kernstück 

dieses Konzeptes ist die taktische Zusammenarbeit am 

Einsatzort, insbesondere in Bezug auf die rettungsdienst-

liche Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Kommu-

nikation mit der Landes- und Bundespolizei und den ört-

lichen Feuerwehren.

Zusätzlich zu den kontinuierlichen Verbesserungsprozes-

sen konnte die Koordinierungsstelle Rettungsdienst beim 

Landkreistag erneut zahlreiche öffentliche Ausschreibun-

gen als zentrale Vergabestelle für die Rettungsdienstträ-

ger durchführen. Das Auftragsvolumen beläuft sich in 

diesem Geschäftsjahr auf rund 22,5 Millionen Euro. Die 

Vergaben umfassten u. a. die Lieferung von Ultraschall-

geräten für den präklinischen Einsatz sowie über 100 Ret-

tungstransportwagen (RTW) und Notarzteinsatzfahrzeuge 

(NEF) für die Kreise und kreisfreien Städte, die sich ge-

meinsam an den Ausschreibungen beteiligt haben.

Auch die Ausschreibung einer zentralen Lernplattform 

gehörte dazu, die ab 2025 für die Aus-, Fort- und Weiter-

bildung des Leitstellenpersonals in den integrierten Ret-

tungsleitstellen in Schleswig-Holstein genutzt werden soll. 

Die zentrale Lernplattform ist ein entscheidendes Element 

für die landesweit einheitliche Qualifikation des Leitstel-
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lenpersonals. Die einheitliche Qualifikationsgrundlage 

des Leitstellenpersonals wurde bereits vor einigen Jahren 

in Schleswig-Holstein im Arbeitskreis der Leitstellen beim 

Landkreistag und Städteverband entwickelt und befindet 

sich in der Umsetzung. Andere Bundesländer haben be-

reits ihr Interesse bekundet. Mit der zentralen Lernplatt-

form möchte der Landkreistag auch diesen Bundesländern 

den Zugang zur Qualifikationsgrundlage ermöglichen. 

Darüber hinaus soll die zentrale Lernplattform zukünftig 

dem Leitstellenpersonal als Wissensdatenbank dienen. 

Die Weiterentwicklungen des Rettungsdienstes auf Lan-

desebene durch innovative Konzepte und Best-Practice-An-

sätze zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen 

den Kreisen, kreisfreien Städten und lokalen Akteuren im 

Gesundheitswesen für eine effektive Steuerung des Ret-

tungsdienstes ist.

Trotz eines grundlegenden Reformbedarfs im Rettungs-

dienst (bspw. im Bereich der Digitalisierung) sowie in der 

Gesundheitsversorgung, konnten die bisherigen Reform-

vorschläge des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) 

jedoch nicht überzeugen. Im vergangenen Geschäftsjahr 

hat der Landkreistag wiederholt zu den unterschiedlichen 

Reformvorschlägen des BMG Stellung genommen. Der 

jüngste Referentenentwurf (Stand September 2024) ver-

folgt das übergeordnete Ziel, die drei Versorgungsberei-

che – vertragsärztlicher Notdienst, Notaufnahmen der 

Krankenhäuser und Rettungsdienste – besser zu vernetzen 

und aufeinander abzustimmen. Diese Zielsetzung wird 

vom Landkreistag ausdrücklich begrüßt, da sie die Steu-

erung der Hilfeersuchenden verbessern kann. 

Bei Betrachtung der bisherigen Entwürfe zur Reform der 

Notfallversorgung, die eine umfassende Reform der Not-

fallversorgung vorsahen, lässt sich feststellen, dass der 

Referentenentwurf im Wesentlichen auf die Vernetzung der 

oben genannten Versorgungsbereiche abzielt – nicht je-

doch auf eine vollumfängliche Reform der Notfallversor-

gung. Der Landkreistag begrüßt ausdrücklich, dass entge-

gen früherer Reformentwürfe und -vorhaben deutlich er-

kennbar ist, dass bei der Akutversorgung der Kassenärzt-

lichen Vereinigung die notwendige Nachbesserung erfolgt 

und die Stellungnahmen der Kommunalen Landesverbän-

de aus den Vorjahren somit berücksichtigt wurden.

Dennoch birgt die vom BMG angedachte Zentralisierung 

erhebliche Risiken. Sie könnte nicht nur die Daseinsvor-

sorge gefährden, sondern auch spezifische Gegebenhei-

ten vor Ort außer Acht lassen. In diesem Zusammenhang 

bekräftigt der Landkreistag als Mitglied des bundesweiten 

Bündnisses ‚Rettet den Rettungsdienst‘ die Notwendig-

keit, die Hoheit der Länder in der Notfallversorgung zu 

wahren. Nur so können die regionalen Bedürfnisse ange-

messen berücksichtigt werden. Der Rettungsdienst stellt 

einen wesentlichen Bestandteil der allgemeinen Gefah-

renabwehr dar und kann daher vom BMG nicht nur als 

Dienstleister im Bereich der Gesundheitsversorgung be-

trachtet werden.
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Koordinierungsstelle Kommunale Jobcenter
Michaela Sintke

Von der leicht gesunkenen Nachfrage nach Arbeitskräften 

profitierten die kommunalen Jobcenter im Berichtszeit-

raum weniger als in den Vorjahren. Teilweise, weil sie 

durch die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten noch 

nicht gedeckt werden kann und aufgrund des Fachkräf-

temangels viele Saison-Betriebe ihre Angestellten über 

den Winter halten. Durch die in zahlreichen Branchen 

lahmende Konjunktur sind viele Unternehmen bei Neu-

einstellungen zurückhaltender als üblich. Zudem über-

stieg die Anzahl der Insolvenzen die der Neugründungen 

von Betrieben. Die Stimmung in den kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen ist -ob der gestiegenen Ener-

giepreise und Bürokratie- gedämpft. Dies wirkt sich auch 

auf die Offenheit gegenüber den kommunalen Jobcen-

tern aus. 

Die Arbeitslosenquote der Geflüchteten schwankte im 

Jahresvergleich kaum. Trotz einer feststellbaren Fluktu-

ation unter den ukrainischen Zugereisten ist mit einem 

statistischen Anstieg des Langzeitbezugs zu rechnen, da 

viele Geflüchtete seit Juni 2022 in den Jobcentern betreut 

werden. Bei der Integration bestehen – wie im Vorjahr –

Engpässe bei Integrationskursen, der Anerkennung von 

Berufsabschlüssen und der Kinderbetreuung. Die Hoff-

nung, dass sich Geflüchtete aus der Ukraine zügig in den 

deutschen Arbeitsmarkt integrieren lassen, hat sich bei 

weniger als einem Drittel erfüllt. Dies ist teilweise auf die 

oben genannten Rahmenbedingungen zurückzuführen, 

insbesondere auf die langen Wartezeiten bei Integrati-

onskursen, teilweise auf fehlende Motivation, die mittler-

weile offen kommuniziert wird. Sprachbarrieren spielen 

eine wesentliche Rolle. Die Job-Berufssprachkurse, die 

das Bundesamt für Migration und Flucht zusätzlich ein-

gerichtet hat, bieten kaum Abhilfe, da die Teilnahme 

Sprachkenntnisse auf mindestens A2-Niveau erfordert. 

Zudem lassen sie sich in Flächenkreisen organisatorisch 

kaum umsetzen. Mit Sorge wurde zur Kenntnis genom-

men, dass die Mittel für Integrationskurse im nächsten 

Jahr mindestens halbiert werden sollen. Als effektiv bei 

der Arbeitsvermittlung erwiesen sich der Integrati-

on-Point im Kreis Nordfriesland und das Migrationsma-

nagement im Kreis Schleswig-Flensburg aufgrund der 

Möglichkeit, Betriebe mit Arbeitsuchenden – teilweise 

unter Einbezug von Sprachmittlern – direkt zusammenzu-

bringen. Als Antwort auf den Job Turbo wurden zielgrup-

penspezifische Maßnahmen zum Teil mit niedrigschwel-

liger Sprachförderung eingerichtet. 

In Folge von Gesetzesänderungen im Zweiten Sozialge-

setzbuch (SGB II) und Dritten Sozialgesetzbuch (SGB III) 

wird die Zuständigkeit für Qualifizierungen und deren 

Finanzierung in den Rechtskreis des SGB III zur Bundes-

agentur für Arbeit verschoben, während der Integrations-

prozess in den Händen der kommunalen Jobcenter bleibt. 

Daraus resultiert eine Doppelzuständigkeit während einer 

Qualifizierungsmaßnahme, die genauer Absprachen be-

darf, damit sie für die erwerbfähigen Leistungs-

berechtigten friktionslos umgesetzt 

werden kann. Nach Einschät-

zung des Bundesmi-
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nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 

können so 900 Mio. Euro jährlich eingespart 

werden. Der Gesamt-Eingliederungstitel 

wird ab 2025 um diesen Betrag gekürzt unter 

Aufrechterhaltung der üblichen Verteil-

schlüssel. Nach eigenen Berechnungen er-

gibt sich das Einsparpotential nicht. Die Kür-

zung im Eingliederungstitel übersteigt we-

sentlich die Kosten, die in den Vorjahren für 

Qualifizierungen entstanden sind. Insofern 

müssen die kommunalen Jobcenter damit 

umgehen, dass die Einsparung zu Lasten 

anderer Maßnahmen erfolgt. Davon sind 

insbesondere teure Instrumente wie nach 

§ 16i und e SGBII betroffen, die – obwohl in 

der Vergangenheit erfolgreich – ab 2025 

schwer finanzierbar sind. Es ist nicht erkenn-

bar, in welcher Weise das BMAS die durch 

die Kooperation entstehenden Kosten für 

Personal und digitale Schnittstellen berücksichtigt hat. 

Den Sparplänen steht eine nicht unerhebliche Kosten-

steigerung (Digitalisierung, Mieten, Personal, Erhöhung 

Regelleistung und Mietobergrenzen) in den kommunalen 

Jobcentern gegenüber. 

Im Berichtszeitraum konnten die kommunalen Jobcenter 

durch die Verteilung der Restmittel auskömmlich wirtschaf-

ten, weil die Mittel rechtzeitig verteilt wurden und durch 

teilweise Umschichtung aus dem Eingliederungstitel in den 

Verwaltungshaushalt. Die personalgebundenen Sachkos-

tenpauschalen der Kommunalträger-Abrechnungsverwal-

tungsvorschrift (KoA-VV), wurden seit 15 Jahren nicht an-

gepasst und tragen somit den gestiegenen Personal-, Di-

gitalisierungs- und Mietkosten nicht Rechnung. Neueste 

Urteile stellen die Bindungswirkung der KoA-VV für Gerich-

te und die Bedeutung der Sachkostenpauschalen grund-

sätzlich in Frage. Daraus ergibt sich eine neue Sichtweise 

und Diskussion, deren Ergebnis abzuwarten bleibt.

Seit Inkrafttreten des Bürgergeldgesetzes wurden unge-

wöhnlich viele Anpassungen vorgenommen, auf die die 

kommunalen Jobcenter reagieren mussten. Die Bundes-

regierung hat zügig nachgesteuert, wenn festgestellt 

wurde, dass die Intention des Gesetzes nicht erfüllt wird, 

z. B. das Gesetz nicht den erhofften Arbeitsanreiz erzeugt. 

„Nichts ist so stetig wie der Wandel“ gilt auch im nächs-

ten Jahr. Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes hat 

Fortschritte gemacht und kann mithilfe der Sozialplattform 

aus Nordrhein-Westfalen erfolgen, da sich Schleswig-Hol-

stein für deren Nachnutzung entschieden hat. Obwohl bei 

der Implementierung noch diverse administrative und 

finanzielle Fragen zu klären sind, besteht Zuversicht. 

Die Sicherstellung der Qualität und Quantität von Quali-

fizierungen in Kooperation mit der Agentur für Arbeit, die 

Umsetzung der Kindergrundsicherung, die in einem ers-

ten Schritt in Form von Leistungserhöhungen in den Job-

centern angesiedelt wird, sowie wirtschaftliches Haushal-

ten mit immer knapper werdenden Ressourcen, um die 

vereinbarten arbeitsmarktpolitischen Ziele zu erreichen, 

sind die wesentlichen Herausforderungen im nächsten 

Jahr. Insgesamt soll der SGB-II-Haushalt um 1,25 Mrd. 

Euro gekürzt werden. In einer gemeinsamen Stellungnah-

me weisen die Bundesländer und Kommunalen Spitzen-

verbände auf die Gefahr hin, dass die Jobcenter ihre 

erfolgreiche Arbeit nicht fortsetzten können, wenn die 

Mittelverteilung wie geplant erfolgt.
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Benchmarking und Kultur und Sport
Jasmin Mögeltönder

Im kreisweiten Benchmarking wurde seit Projektbeginn 

im Jahr 2010 der Ansatz einer Gesamtbetrachtung der 

Kreisverwaltungen verfolgt. Zu Projektbeginn standen 

Haushaltskonsolidierung, Stelleneinsparungen und Dis-

kussionen über grundlegende Verwaltungsstrukturrefor-

men im Fokus. Mittlerweile sind die Anforderungen der 

Digitalisierung sowie der Fachkräftemangel zu bestim-

menden Themen geworden. Daher wurde versucht das 

kreisweite Benchmarking fortlaufend an die sich stetig 

ändernden Bedarfe der Kreise anzupassen. Nach der letz-

ten großen Änderung im Jahre 2020, die zur Einstellung 

eines großen Teiles der Teilprojektgruppen (TPG) führte, 

fand 2023 auf Beschluss der Landrätin und der Landräte 

eine externe Evaluation des Projekts durch PD – Berater 

der öffentlichen Hand GmbH (PD) statt. Das Ergebnis der 

Evaluation zeigte zahlreiche Schwachstellen und identifi-

zierte Verbesserungsmöglichkeiten. Der AK Benchmar-

king hat daraufhin die Verbesserungsvorschläge diskutiert 

und so wird der Bericht 2024 viele der Vorschläge umset-

zen. Der Bericht wird im Umfang und Inhalt reduziert, wei-

tere Teilprojektgruppen (TPG) werden nicht weiter fort-

gesetzt, bis bisher erhobenen Kennzahlen in den verblei-

benden TPG wurden diskutiert und komplett oder in 

Teilen durch neue Kennzahlen ersetzt. Weiterhin widmet 

sich der AK Benchmarking einem Schwerpunkthema 

„Steuerung in den Kreisen“. Die Neuausrichtung des kreis-

weiten Benchmarkings wird einige Zeit in Anspruch neh-

men und es ist nicht zu erwarten, dass der Prozess mit 

Ende des laufenden Jahres abgeschlossen sein wird. Die 

Änderungen werden zunächst so umgesetzt, dass Auf-

wand und Nutzen für die Kreise in einem vertretbaren 

Verhältnis zueinanderstehen. Für die folgenden Berichts-

jahre sollen die jeweiligen Änderungen von allen Betei-

ligten überprüft und bewertet werden, so dass eine 

Evaluation und Anpassung nun fortlaufend erfolgt. 



29

GESCHÄFTSBERICHT 2024

Der AK Kultur hat 2023 seine Arbeit aufgenommen und 

arbeitet seitdem aktiv an einer Bestandsaufnahme der 

„kulturellen“ Aktivitäten in den Kreisen, wie auch an seiner 

Strategie, dem eigenen Verständnis und Identifikation der 

Arbeitsfelder. Vor dem Hintergrund der akuten Haushalts-

konsolidierungen wird der Austausch innerhalb der Krei-

se aber auch die Außenwirkung und Darstellung der kul-

turellen Aufgaben in den Kreisen relevanter. Freiwillige 

Aufgaben stehen zur Diskussion und das Verständnis von 

Kultur als Teil von gesamtgesellschaftlicher Bildung, die 

damit auch einen Bildungsauftrag erfüllt, sind derzeit 

schwieriger zu vermitteln. 

Positiv hervorzuheben ist das geplante „Musikschulförd-

ergesetz“. Mit diesem Gesetz wird das Ziel verfolgt, den 

Musikschulen mehr Planungssicherheit zu geben, verbind-

liche Qualitätsstandards festzuschreiben und die Koope-

ration zwischen Musikschulen und Kindertagesstätten, 

beruflichen Schulen und insbesondere allgemeinbilden-

den Schulen im Kontext der Ganztagsbetreuung zu ver-

bessern. Das Kabinett hat Anfang Oktober 2024 einem 

ersten Entwurf für ein Musikschulfördergesetz zuge-

stimmt. Des Weiteren laufen aus Bundesebene Erörterun-

gen zwischen allen beteiligten Akteuren zu möglichen 

Konsequenzen aus dem sogenannten „Herrenberg“-Urteil 

des Bundessozialgerichts zur Sozialversicherungspflicht 

von bislang als Honorarkräften beschäftigten Mitarbei-

tenden in Musikschulen. Eine ausnahmelose Überführung 

aller Honorarkräfte in sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigungsverhältnisse hätte zum einen erhebliche Aus-

wirkungen auf die kommunalen Haushalte und ist zum 

anderen auch nicht im Interesse vieler Honorarkräfte und 

der Musikschulen selber. Angesichts dessen bedarf es 

einer gleichermaßen zeitnahen wie nachhaltigen Lösung, 

die eine rechtssichere und dauerhafte Fortführung der 

bewährten Zusammenarbeit mit Honorarkräften gewähr-

leistet. Es bleibt also abzuwarten, ob das Gesetz und auch 

der zugesagte Mittelzuwachs von Landesseite den Musik-

schulen die Sicherheit schafft, die sie angesichts der ak-

tuellen Herausforderungen erwarten. 
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Personal

Im Berichtszeitraum hat es im Vergleich zum Vorjahr erneut 

eine personelle Veränderung innerhalb der Geschäftsstel-

le gegeben.

Die Koordinierungsstelle Rettungsdienst wird seit dem 1. 

Dezember 2023 durch einen neuen Referenten unterstützt. 

Der SHLKT hat im Berichtszeitraum wiederum Praktikums- 

und Referendarstationen für die Ausbildung in der Ver-

waltungsstation angeboten.

Die Anzahl der Vollzeitäquivalenten (VZÄ) innerhalb der 

Geschäftsstelle beträgt zum Stichtag 1. November 2024 

15,6.VZÄ

Auf den Bereich der Referentinnen und Referenten ent-

fallen 9,9 VZÄ inkl. der Koordinierungsstellen. 

Die bewährte Struktur im Assistenzbereich ist unverändert 

geblieben. Insgesamt besteht der Personalkörper im As-

sistenzbereich aus 4,7 VZÄ.

Auf die Büroleitung entfällt 1 VZÄ.

Funktion Anzahl Max. Eingruppierung

Geschäftsführung 1 B 7

Stv. Geschäftsführer 1 B 2

Referentinnen / 
Referenten 6

A 13 bis A 16 
(oder vergleichbare EG 
nach dem TVöD)

Koordinierungsstelle 
Rettungsdienst 2 EG 11 bis EG 13

Koordinierungsstelle 
kommunale Jobcenter 0,5 EG 13

Büroleitung 1 EG 10

Assistenz 5 EG 6 bis EG 8

Fahrer 2 Minijob Basis

Die Koordinierungsstelle Rettungsdienst (2 VZÄ zzgl. 0,25 

VZÄ Assistenz) ist eine gemeinsame Einrichtung mit dem 

Städteverband Schleswig-Holstein. Die Kosten des Ret-

tungsdienstes werden von den Krankenkassen refinanziert. 

Weiterhin ist die Koordinierungsstelle der kommunalen 

Jobcenter mit 0,5 VZÄ innerhalb der Geschäftsstelle ange-

siedelt. Die Stelle wird vollständig durch die Jobcenter der 

Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland finanziert.
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Haushalt

Die Mitgliederversammlung des Schleswig-Holsteinischen 

Landkreistages hat in ihrer Sitzung am 26. April 2024 den 

Jahresabschluss 2023 beschlossen, der für den ideellen 

Bereich einen Jahresüberschuss von rd. 235 Tsd. Euro aus-

weist (LKT und Koordinierungsstellen). Am 29. November 

2024 wird die Mitgliederversammlung über den Entwurf 

des Wirtschafsplans für das Jahr 2025 entscheiden, der im 

Entwurf folgende Struktur aufweist (Angaben in Euro): 

Die derzeitige Haushaltslage kann als solide bezeichnet 

werden. Die auf der Mitgliederversammlung 02/2023 be-

schlossene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von 0,92 Cent 

pro Einwohnerin und Einwohner auf 0,98 Cent ermöglicht 

dem Landkreistag eine auskömmliche Finanzierung der 

gestiegenen Personal- und Verbrauchsmittel. Die Ge-

schäftsstelle arbeitet sparsam und wirtschaftlich, es wird 

derzeit davon ausgegangen, dass die Mitgliedsbeiträge 

bis auf weiteres konstant bleiben. 

Ist 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Gesamteinnahmen 2.904.195 2.714.201 2.761.119

Gesamtausgaben 2.668.563 2.597.500 2.700.500

Gesamtergebnis 235.632 116.701 60.619

Mitgliedsbeiträge 2.116.363 2.272.319 2.279.556

Sonstige Einnahmen 787.831 441.882 481.562 

Gesamtpersonalkosten 1.767.301 1.950.000 1.980.000

Restliche Ausgaben 901.262 647.500 720.500
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Öffentlichkeitsarbeit

Etliche Themen, die den Landkreistag schon in 2023 um-

getrieben haben, standen auch in 2024 weiterhin auf der 

Agenda. Zu nennen wären hier u. a. die Kita Reform und 

die Krankenhausreform. Die Energiekriese transformier-

te sich zur Wärmewende, deren Umsetzung die Kreise 

jetzt erarbeiten. 

Die mit Abstand aber präsentesten Themen, insbeson-

dere im Verlauf des Jahres, sind das Thema Migration, 

in all seinen Dimensionen, über Kosten, Unterbringung, 

Verteilung, Integration und Abschiebung, sowie die 

Haushaltskonsolidierungen. Die geplanten Einsparungen 

des Landes haben weitreichende Konsequenzen für die 

Kommunen und betreffen nahezu alle Bereiche.

Übersicht der Pressemeldungen 

1 Kitafinanzierung: Land kippt seine 
Finanzierungszusage Kommunen und 
Kita-Träger blicken mit Sorge auf Land-
tagssitzung

21.11.2023

2 Krankenhausgesellschaft Schleswig- 
Holstein und Schleswig-Holsteinischer 
Landkreistag fordern eine auskömm-
liche Finanzierung der Krankenhäuser 
im Land: Nur wirtschaftlich gesunde 
Krankenhäuser können die stationäre 
Versorgung der Menschen in Schleswig- 
Holstein sicherstellen

24.11.2023

3 Krankenhausreform in Schleswig-Hol-
stein: Kreise fordern flächendeckende, 
hochwertige Versorgung und aktive 
Einbindung in Reformprozesse

24.11.2023

4 Kreise erwarten Einhaltung finanzieller 
Zusagen aus der Vergangenheit

24.11.2023

5 Sozialministerium lässt Pflegeeltern 
im Regen stehen 

29.11.2023

6 Das Land muss finanzielle Zusagen 

einhalten!

08.02.2023

7 Die Landesregierung steht in der Pflicht 

die Ziele der Kita-Reform zu verwirkli-

chen

14.02.2024

8 Kommunale Wärmewende braucht 

Planungssicherheit

23.02.2024

9 Kommunale Landesverbände in großer 

Sorge um Finanzzusagen der Landes-

regierung

27.02.2024

10 Berufliche Bildung ist Daseinsvorsorge 

im ländlichen Raum

29.04.2024

11 Die Landrätin und Landräte aus Sach-

sen-Anhalt und Schleswig-Holstein 

fordern gemeinsam von Bund und Län-

dern, die Landkreise auskömmlich für 

die Wahrnehmung ihrer umfangrei-

chen Aufgaben finanziell auszustatten. 

Dazu gehört auch, die fiskalischen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen so 

zu gestalten, dass Integration vor Ort 

gelingen kann

30.4.2024

12 Der Landkreistag fordert angesichts 

des Wohnungsmarktes die zugesagten 

10.000 Plätze in Landesunterkünften

15.05.2024

13 Das Kita-System muss finanzierbar 

bleiben: Die Finanzierungslücke kann 

nur gemeinsam durch alle Beteiligten 

geschlossen werden

16.05.2024

14 Ein „Kita-Kompromiss“ ohne die Kom-

munen

22.05.2024

15 Gemeinsamer Wahlaufruf zur Europa-

wahl: „Europa sind wir alle!“

05.06.2024

16 Ohne ÖPNV keine Mobilitätswende 16.06.2024

17 Wichtige Voraussetzungen für das Kita- 

Vorschaltgesetz sind noch nicht erfüllt

18.07.2024

18 Die Landrätin und Landräte fordern 

das Land auf, die Zuständigkeit für Ab-

schiebungen zentral auf die Landese-

bene zu übertragen

17.09.2024

19 Kommunale Landesverbände zur dra-

matischen Finanzlage der Kommunen 

und den Kürzungsplänen im Landes-

haushalt

18.09.2024

Alle Pressemeldungen finden Sie unter: https://www.sh-landkreistag.de/aktuelles/pressemitteilungen/

https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/Q4_2023/2023-11-21_KLV_und_LAG_Kita-Reform.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/Q4_2023/2023-11-21_KLV_und_LAG_Kita-Reform.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/Q4_2023/2023-11-21_KLV_und_LAG_Kita-Reform.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/Q4_2023/2023-11-21_KLV_und_LAG_Kita-Reform.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/Q4_2023/15_23_Pressemitteilung.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/Q4_2023/15_23_Pressemitteilung.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Newsletter_2023/PM_SHLKT_STV_Verguetung_Pflegeeltern_29.11.2023.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Newsletter_2023/PM_SHLKT_STV_Verguetung_Pflegeeltern_29.11.2023.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_012024.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_012024.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_02_24_ARGE_KLV.PDF
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_02_24_ARGE_KLV.PDF
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_02_24_ARGE_KLV.PDF
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_03_24.PDF
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_03_24.PDF
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_04_24_ARGE_KLV.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_04_24_ARGE_KLV.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_04_24_ARGE_KLV.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_05_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_05_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_7_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_7_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_7_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_8_24_.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_8_24_.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_8_24_.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_8_24_.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung__9_24_ARGE_KLV.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung__9_24_ARGE_KLV.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_LP_LKT_StV_10_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_LP_LKT_StV_10_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_12_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_13_24_ARGE_KLV_KITA_Vorschaltgesetz.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_13_24_ARGE_KLV_KITA_Vorschaltgesetz.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_13_2024.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_13_2024.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_13_2024.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_13_2024.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_ARGE_14_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_ARGE_14_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_ARGE_14_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/fileadmin/download/Aktuelles/Presse/2024/Pressemitteilung_ARGE_14_24.pdf
https://www.sh-landkreistag.de/aktuelles/pressemitteilungen/
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Quelle: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 17.06.2024

Auszug zu Presseerstattung 
im Berichtszeitraum
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Rettungsdienst Holstein wurde mit Qualitätssiegel ausgezeichnet - Ne... https://www.der-reporter.de/neustadt/neustadt-in-holstein/artikel/rettu...

1 von 2 23.05.2024, 08:43
Quelle: Der Reporter 23.05.2024

Quelle: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 13.12.2023

Rettungsdienst Holstein wurde mit Qualitätssiegel ausgezeichnet - Ne... https://www.der-reporter.de/neustadt/neustadt-in-holstein/artikel/rettu...

2 von 2 23.05.2024, 08:43
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Quelle: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 23.05.2024
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Quelle: WELT 25.04.2024

Daniel Günther sieht Schlüssel zur Wärmewende bei Kommunen - WELT https://www.welt.de/regionales/hamburg/article251205974/Daniel-Gu...

1 von 2 25.04.2024, 12:15

–

–

Daniel Günther sieht Schlüssel zur Wärmewende bei Kommunen - WELT https://www.welt.de/regionales/hamburg/article251205974/Daniel-Gu...

2 von 2 25.04.2024, 12:15

Quelle: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 02.02.2024
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Quelle: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 24.05.2024



An Ihrer Seite für eine
innovative Verwaltung

Wir gestalten die digitale Zukunft vor Ort.
www.dataport-kommunal.de 



www.sh-landkreistag.de
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